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An die 
Mitglieder 
des Hauptausschusses
der Stadt Erkelenz

13.04.2017

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 18. Sitzung des Hauptausschusses ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 27.04.2017, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Diese Einladung wurde im nichtöffentlichen Teil unter Vergabeangelegenheiten 
(B 5) um den Tagesordnungspunkt B 5.1 „Erkelenz, 2. Aufstockung P&R-Anlage 
Neusser Straße, Ingenieurauftrag“ ergänzt.

Bitte ersetzen Sie die Ihnen bereits zugesandte Einladung durch diese Einladung.

NACHTRAGSTAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Angelegenheit/en aus der 17. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwick-
lung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe am 25.04.2017

2.1 Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 21.06.2016
hier: Antrag zum Baugebiet Erkelenz-Kückhoven
Vorlage: A 61/400/2017
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2.2 Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 07.03.2017
hier: Autofreie Innenstadt am 07.05.2017 zum 9. Erkelenzer Fahrrad-Frühling 
und zur 1. Erkelenzer Grillmeisterschaft
Vorlage: A 80/103/2017

2.3 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet 
Photovoltaik-Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB und der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Feststellungsbeschluss
Vorlage: A 61/396/2017

2.4 Bebauungsplan Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage", 
Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 und der öffentlichen Ausle-
gung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Vorlage: A 61/397/2017

2.5 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, 
Unter-/Oberwestrich, Berverath", Erkelenz-Mitte
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Vorlage: A 61/398/2017

2.6 Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten", Erkelenz-Kückhoven
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/399/2017

3 Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von Gebüh-
ren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkgebüh-
renordnung) vom 19.12.2001 in der Fassung der 4. Änderung vom 01.04.2009
Vorlage: A 30/197/2017
Anmerkung: Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.02.2017 über die Einführung der „Bröt-
chentaste" und die zeitgleiche Gebührenerhöhung ist eine Änderung der Parkgebührenordnung 
erforderlich.

4 Benennung von neu zu erstellenden Straßen im Bereich des Bebauungsplanes 
XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath" für 
Kuckum (neu) und Unter-/Oberwestrich (neu)
Vorlage: A 30/198/2017

5 Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes 2016 gemäß § 95 (3) GO NRW
Vorlage: A 20/380/2017
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6 Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

6.1 Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sowie von erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW
Vorlage: A 20/381/2017
Anmerkung: Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese 
zusammen mit den Sitzungsvorlagen zugesandt.

6.2 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 
Abs. 1 GO NRW in der Zeit vom 31.01.2017 bis 07.04.2017
Vorlage: A 20/382/2017

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Sachstandsberichte über Vergabeverfahren

3 Gründung der NEW Windpark Viersen GmbH & Co. KG durch die NEW Re 
GmbH (mittelbare Beteiligung über die Kreiswerke Heinsberg GmbH)
Vorlage: A 20/383/2017

4 Verschmelzung der Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (KVH) auf die 
WestVerkehr GmbH - west - (mittelbare Beteiligung über die Kreiswerke Heins-
berg GmbH)
Vorlage: A 20/384/2017

5 Vergabeangelegenheiten

5.1 Erkelenz, 2. Aufstockung P&R-Anlage Neusser Straße, Ingenieurauftrag
Vorlage: A 66/369/2017

5.2 Europaweite Ausschreibung der Stromlieferverträge für den Tarif- und Sonder-
kundenbereich für die Liegenschaften der Stadt Erkelenz; Festlegung der Aus-
schreibungsstandards und Ausschreibungsart
Vorlage:  III/076/2017

6 Grundstücksangelegenheiten

6.1 Grundstück „Wiesenstraße"
Vorlage: A 20/385/2017
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7 Personalangelegenheiten

7.1 Neubewertung von Stellen nach der neuen Entgeltordnung
Vorlage: A 10/527/2017

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Jansen
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/400/2017
öffentlich

10.03.2017
Amt 61 Manfred Orth

Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 21.06.2016
hier: Antrag zum Baugebiet Erkelenz-Kückhoven
Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.04.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Antrag an den Rat der Stadt Erkelenz vom 21.06.2016 hat die SPD-Fraktion be-
antragt, „Der Rat möge nach Beratung im Fachausschuss beschließen: Die Planun-
gen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, werden 
vor der Einleitung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB werden mit Ziel einer weiteren Erschließung direkt westlich zur K 33 
(vgl.) überprüft (Aufstellungsbeschluss gemäß „ 2 Abs. 1 BauGB vom 19.04.2016)“

Begründet wird der Antrag wie folgt: 
„Mit dem Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirt-
schaftsförderung und Betriebe vom 19.04.2016 wurde die Erschließung mit einer 
nördlichen Anbindung an die hierfür bereits im Bebauungsplan Nr. 1000.2/1 „Am 
Dorf“ vorgesehene und entsprechend ausgebaute Straße „Hasenweg“ festgesetzt. 
Über den Kreisverkehr Katzemer Straße / Pescher Straße –neu / Hasenweg wäre 
dann das geplante Wohngebiet mit der K 33 an das überörtliche Netz angebunden. 
Ausgehend von dieser Erschließung würde die innere Erschließung des Wohngebie-
tes über mehrere Stichstraßen erfolgen.
Bereits jetzt wird in Kückhoven, insbesondere von den Anliegern des Hasenwegs, 
die vorgesehene Erschließung kritisch diskutiert. Befürchtet werden nicht nur schon 
zu Bauzeiten, sondern auch auf Dauer starke verkehrlich Belastungen des Hasen-
wegs und damit auch der dortigen Anwohner.
Diese Befürchtungen sollten grundsätzlich ernstgenommen werden. Sowohl durch 
die Stadtverwaltung als auch durch den zuständige Ausschuss sollten hier die Mög-
lichkeiten einer rechtzeitigen – schon vor der frühzeitigen Beteiligung - Überprüfung 
und ggfs. planerischen Korrektur nicht außer Acht gelassen werden. Im Zweifel wür-
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den damit weitere Proteste und verfahrensverzögernde rechtliche Auseinanderset-
zungen vermieden.“ 

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“ im Ortsteil Erkelenz-Kückho-
ven liegt am südlichen Ortsrand, zwischen der Kreisstraße 33 und der Straße Kirch-
weg. 
Ziel des Bebauungsplanes ist die mittel-/ bis langfristige Wohnraumversorgung im 
Ortsteil Kückhoven. Aufgrund des auch aktuell feststellbaren Bedarfes an Wohnbau-
grundstücken soll zur Entwicklung der Ortslage eine Erweiterung des südlichen 
Wohngebietes Hasenweg/Kiefernweg/Kirchweg erfolgen.
Für das das rd. 5 ha umfassende Plangebiet sieht die städtebauliche Konzeption ei-
ne offene max. 1 bis 2 geschossige Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern auf rd. 
60 bis 70 Baugrundstücken vor.
Die Erschließung erfolgt mit einer nördlichen Anbindung an die hierfür bereits im Be-
bauungsplan Nr. 1000.2/1 „Am Dorf“ vorgesehene und entsprechend im Trennprinzip 
in einer Breite von 11,0 m ausgebauten Straße Hasenweg. Auf diese Erschließungs-
funktion wurde bereits mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/1 „Am Dorf“ 
hingewiesen. Über den Kreisverkehr Katzemer Straße / Pescher Straße –neu / Ha-
senweg ist das geplante Wohngebiet mit der K 33 an das überörtliche Netz angebun-
den. Ausgehend von dieser im westlichen Teil des Plangebietes gelegenen Anbin-
dung erfolgt die innere Erschließung des Wohngebietes über mehrere Stichstraßen.  
Im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Erkelenz ist die Straße Hasenweg als Sam-
melstraße ausgewiesen.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgar-
ten“ wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschafts-
förderung und Betriebe am 19.04.2016 gefasst. Die frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Beteiligung der Öffentlichkeit am 
28.06.2016 und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
mit Schreiben vom 10.06.2016.
Über die vorgetragenen Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung soll in den Sit-
zungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe am 25.04.2017, des Hauptausschusses am 27.04.2017 und des Rates am 
03.05.2017 gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abwägend beschlossen werden.

Für den Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“  wurde eine verkehrliche 
Untersuchung erstellt  (Verkehrliche Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 
„Hinter Klüschgarten“  in Erkelenz-Kückhoven, 09.02.2017, Squadraplus, Mönchen-
gladbach), in der die heutigen Verkehrsbelastungen und Verkehrsbelastungen für 
das Prognosejahr 2031 ermittelt sowie äußere Erschließungsvarianten für das ge-
plante Wohngebiet untersucht wurden. 
Eine Anbindung des geplanten Wohngebietes westlich über einen Knotenpunkt an 
der Katzemer Straße (K33) wurde ebenfalls untersucht.
Im Ergebnis ist aus Gründen der Leistungsfähigkeit der untersuchten Knoten im na-
hen Umfeld in der Prognose mit zu erwartender Qualitätsstufe A (sehr gut) keine Än-
derung der Erschließungsplanung erforderlich.
Neben der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte wurden auch die 
verkehrlichen Auswirkungen im Hinblick auf steigende Verkehrsbelastungen in der 
Stichstraße Hasenweg betrachtet. Die zusätzliche Belastung infolge der geplanten 
Bebauung beträgt in der Stichstraße Hasenweg demnach rd. 608 PKW-E am Tag, 
bzw. rd. 55 PKW-E  pro Stunde am Nachmittag. Die Gesamtbelastung einschließlich 
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geplanter Bebauung liegt für beide Fahrtrichtungen bei rd. 68 PKW-E in der Spitzen-
stunde und ist als gering einzustufen. Die Belastung der Stichstraße Hasenweg liegt 
damit selbst für den ungünstigsten Fall noch erheblich unterhalb der nach den Richt-
linien (RASt06) für einen Wohnweg (Ausbaubreite 4,50 m) zulässigen Belastung von 
150 Kfz pro Stunde. Der vorhandene Ausbau der Stichstraße Hasenweg entspricht 
mit 11,0 m Gesamtbreite und beidseitig angelegten Gehwegen der Straßenkategorie 
Wohnstraße, für die n. RASt06  eine Verkehrsbelastung von 400 Kfz pro Stunde 
nicht überschritten werden soll.
Aufgrund der gegebenen Leistungsfähigkeit, unkritischen Verkehrsbelastungen und 
vorhandenem Ausbaustandard wird eine Änderung der äußeren Erschließung des 
geplanten Wohngebietes nicht empfohlen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1.   Die mit Antrag der SPD-Fraktion vom 21.06.2016 an den Rat der Stadt Erke-

lenz beantragte Überprüfung der Planungen zum Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“ wurde mit Erarbeitung der „Verkehrli-
chen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten in 
Erkelenz-Kückhoven“ vom 09.02.2017 gefolgt.

2. Das Erfordernis einer weiteren Erschließung des geplanten Baugebietes „Hin-
ter Klüschgarten“ direkt westlich zur K 33 ist nicht gegeben.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung wird durch 
einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Erkelenz und der Grundstücks- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG (GEE) sicherge-
stellt.

Anlage:
Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 21.06.2016





Beschlussvorlage

Federführend:
Referat für Wirtschaftsförderung und 
Stadtmarketing

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 80/103/2017
öffentlich

11.04.2017
Nicole Stoffels

Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 07.03.2017
hier: Autofreie Innenstadt am 07.05.2017 zum 9. Erkelenzer Fahrrad-
Frühling und zur 1. Erkelenzer Grillmeisterschaft
Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.04.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
27.04.2017 Hauptausschuss

Tatbestand:
Am 07.03.2017 hat die SPD Fraktion einen Antrag an den Rat der Stadt Erkelenz 
gestellt, am verkaufsoffenen Sonntag zum 9. Fahrrad-Frühling und der 1. Erkelenzer 
Grillmeisterschaft am 07.05.2017 die Innenstadt von Erkelenz den Besucherinnen 
und Besuchern autofrei anzubieten. Als Begründung erklärt die SPD Fraktion, dass 
der verkaufsoffene Sonntag zum 9. Fahrradfrühling und der 1. Erkelenzer Grillmeis-
terschaft sich thematisch besonders gut anbietet, die Innenstadt autofrei zu präsen-
tieren. Als fahrradfreundliche Stadt und als Stadt, die sich im lokalen Klimaschutz 
engagiert, sei es einen Versuch wert, testweise einen autofreien Sonntag in Erkelenz 
einzuführen. Hiervon könne nicht nur für Erkelenz ein Anstoß zur Weiterentwicklung 
beider Aspekte ausgehen, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus könnte Erke-
lenz deutliche positive Signale zu einer spezifischen Stadtentwicklung setzen. Die 
Erfahrungen könnten dazu dienen, das Konzept für die verkaufsoffenen Sonntage 
auch in touristischer Hinsicht aufzuwerten.

Die Verwaltung hat den Antrag der SPD Fraktion dahingehend geprüft, ob eine kom-
plette Sperrung der Innenstadt von Erkelenz rechtlich möglich ist.

Hierzu verweist die Verwaltung auf den Auszug aus „Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages“ vom 10.4.2008, Fachbereich WD 7: Zivil-, Straf- und Ver-
fahrensrecht, Umweltschutzrecht, Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:
„Eine Prüfung der im Straßenverkehrsrecht, Straßenrecht, Immissionsschutzrecht 
und Baurecht zur Verfügung stehenden Regelungsinstrumentarien ergibt, dass für 
die Bundesländer und Kommunen keine rechtliche Befugnis zur Anordnung von flä-
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chendeckenden Innenstadtsperrungen oder pauschalen Fahrverboten im Rahmen 
der Durchführung von „autofreien Tagen“ besteht. Insbesondere die straßenver-
kehrsrechtlichen Normen des § 45 StVO und des § 29StVO bieten keine geeignete 
Grundlage für den Erlass von generellen, flächendeckenden Fahrverboten zwecks 
Durchsetzung allgemeiner politischer Erwägungen des Umwelt- oder Klimaschutzes, 
sondern gestatten bei Vorliegen der entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen 
lediglich partielle Verkehrsbeschränkungen, wie beispielsweise die Sperrung be-
stimmter Straßen oder einzelner abgegrenzter Innenstadtbereiche anlässlich konkre-
ter Veranstaltungen.

Eine komplette Sperrung der Innenstadt würde zudem für die betroffenen Autofahrer, 
Anlieger und ansässigen Gewerbebetriebe einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 
Grundrechte der Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG und der Berufsfreiheit des Art.12 
GG darstellen.“

Dieser Argumentation folgt die Verwaltung.

Streckenweise Verkehrsbeschränkungen anlässlich der Veranstaltung am 
07.05.2017 aus Gründen der Verkehrssicherheit sind selbstverständlich möglich.

In der Vergangenheit wurden die rechtlichen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft, 
indem die Ordnungsbehörde die Regelung „Anlieger frei“ innerhalb der Nordprome-
nade, Ostpromenade, Südpromenade und Westpromenade angeordnet hatte. Das 
Referat Stadtmarketing wirbt bei den Besuchern des Events Fahrradfrühling für die 
Nutzung des Fahrrades zum Erreichen der Innenstadt. Die vielen Programmpunkte 
beim Fahrradfrühling, die auf das Fahrrad zur Verkehrsmittelwahl ausgelegt sind, 
unterstreichen diese Werbebotschaft. Durch die ordnungsbehördliche Regelung „An-
lieger frei“ werden die Fußgänger und Fahrradfahrer innerhalb dieses Bereichs be-
sonders geschützt. Diese Regelung gilt bereits seit dem 1. Fahrradfrühling im Jahre 
2009 und hat sich bewährt.

Anlässlich der 1. Erkelenzer Grillmeisterschaft, die auf der Kölner Straße vom Kölner 
Tor bis zum Freiheitsplatz ausgerichtet wird, erwägt die Ordnungsbehörde weitere 
Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger und Radfahrer. Aus Sicht der Ordnungsbe-
hörde ist nach jetzigem Stand der Veranstaltungsplanung erforderlich, eine Sperrung 
der Kölner Straße, Tenholter Straße (Teilstück zwischen Kölner Straße und Atelier-
straße), H.-J.-Gormanns-Straße (Teilstück zwischen Schwatte Jräet und Kölner Stra-
ße) und Ostpromenade / Südpromenade (Teilstück zwischen Parkdeck Ostpromena-
de und Kirchstraße) für den Autoverkehr vorzunehmen, um den Veranstaltungsbe-
reich und die dort vermutlich in großer Zahl vorhandenen Besucher der 1. Erkelenzer 
Grillmeisterschaft zu schützen.

Diese zusätzlichen verkehrsregelnden Maßnahmen werden zurzeit geprüft und mit 
dem Gewerbering abgestimmt.

Die Verwaltung empfiehlt aufgrund der fehlenden Ermächtigungsgrundlage für eine 
komplette Sperrung der Innenstadt, die streckenweise veranlassten Verkehrssper-
rungen zum Schutze von Fußgängern und Fahrradfahrern weiterhin durchzuführen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Der Antrag der SPD Fraktion wird abgelehnt.“
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Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Antrag der SPD Fraktion vom 07.03.2017





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/396/2017
öffentlich

13.03.2017
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen

24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Son-
dergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB und 
der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Feststel-
lungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.04.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 16.09.2015  hat der Rat der Stadt Erkelenz die Aufstellung der 
24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photo-
voltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, beschlossen und beschlossen die Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  sowie den Bezirksausschuss  Erkelenz-Mitte zu 
beteiligen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 20 vom 14.10.2016 be-
kannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 25.10.2016 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden  während des  Beteili-
gungsverfahrens  keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen. 

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB
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Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom      
29.09.2016 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen. Die-
se Stellungnahmen sind in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit - und Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentliche Belange – zur Be-
schlussvorlage der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz 
(Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, aufgelistet.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses 
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Keyenberg, Venrath, Borschemich wurde mit Schrei-
ben vom 30.09.2016 beteiligt.  
Seitens des Bezirksausschusses wurden bisher keine Stellungnahmen eingereicht.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen,  Wirtschaftsförde-
rung und Betriebe vom 13.12.2016, des Hauptausschusses vom 15.12.2016 und des 
Rates der Stadt Erkelenz vom 21.12.2016 wurde der Entwurf der 24. Änderung des 
Flächennutzungsplanes nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 1 vom 13.01.2017 
in der Zeit vom 23.01.2017 bis 24.02.2017 öffentlich ausgelegt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden  abwägungsrelevante Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorge-
tragen. Diese Stellungnahmen sind in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
- und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentliche Belange – zur 
Beschlussvorlage der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz 
(Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, aufgelistet.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs.1 BauGB und der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vor-
getragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden werden.

Die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet 
Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, soll in dieser Sitzung  beschlossen  
werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch die Flächennutzungsplanänderung werden agendarelevante Aspekte berück-
sichtigt. Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Pla-
nungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere  auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
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kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„.1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung  gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 

1 BauGB und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB von der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf der 24. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photovoltaik 
Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung aller erkennbaren öf-
fentlichen und privaten Belange, wie in der Anlage - Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit  und  Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange - zur Beschlussvorlage der 24. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Er-
kelenz-Mitte, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. 
Die Anlage zur Beschlussvorlage der 24. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erke-
lenz-Mitte, - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist Bestandteil dieses Be-
schlusses. 

2. Die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sonderge-
biet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, wird hiermit beschlossen.

3. Die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sonderge-
biet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte, ist der Bezirksregierung 
Köln zur Genehmigung vorzulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlagen:
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 24. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photovoltaik Freiflächen-
anlage), Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung  

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

1 Öffentlichkeit, Schreiben vom   

  
 
 

  

2 Öffentlichkeit, Schreiben vom   

    

    

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit, Schreiben vom   

    

    

    

    

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB 

1 Niersverband, Postfach 10 08 64, 41708 Viersen 
Schreiben vom 19.10.2016 

  

 Gegen den o. g. Vorgang bestehen seitens des 
Niersverbandes keine grundsätzlichen Bedenken, 
jedoch bitten wir folgenden Hinweis zu beachten: 

Das Auftreten von Leckagen wird in der Risikoanaly-
se des Umweltberichts zum Bebauungsplan ange-
führt. Für die Änderung des Flächennutzungsplans 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die parallel durch-
geführte Aufstellung des Bebauungs-
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
Der Planbereich liegt im Kläranlageneinzugsge-
biet des Niersverbandes (Kläranlage Mönchen-
gladbach Neuwerk). Sollte es in der Bauphase 
der Photovoltaikanlagen zu Verunreinigungen 
durch die im Bebauungsplan erwähnten Leck-
agen kommen und diese ein Abwasser erzeugen 
(z. B. durch Reinigungsarbeiten oder Sonstiges), 
ist die Art und Menge der Abwasser dem Niers-
verband mitzuteilen und eine eventuelle Einlei-
tung in die Kanalisation mit dem Niersverband 
abzustimmen, da die Kläranlage für die Behand-
lung bestimmter kontaminierter Abwässer nicht 
ausgerüstet ist. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfü-
gung. 

sind Auswirkungen auf dieser kleinräumigen Ebene 
nicht relevant.  

plans verwiesen. 

2 Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 
Dortmund 
Schreiben vom 24.10.2016 

  

 Zu den bergbaulichen Verhältnissen im Planbe-
reich erhalten Sie aus bergbehördlicher Sicht 
folgende Hinweise und Anregungen: 
Der Änderungsbereich liegt über auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeldern alle im Eigentum 
der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen 
GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG. 

Ein Hinweis auf die Lage im Einwirkungsbereich des 
Braunkohlentagebaus, verbunden mit den Einwir-
kungen auf das Grundwasser, ist bereits im parallel 
aufgestellten Bebauungsplan enthalten. 
Die RWE Power AG sowie der Erftverband wurden 
im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
Der Vorhabensbereich ist nach den hier vorlie-
genden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2015 aus dem Revierbericht, Bericht 1, 
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des 
Sammelbescheides – Az.: 61.42.63 – 2000 – 1 -) 
von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkoh-
lenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkun-
gen betroffen. Für die Stellungnahme wurden 
folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von 
Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes 
Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 – 5, 09, 07 Kölner 
Scholle, 05 Kölner Scholle. 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkoh-
lentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum 
wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung der Grundwasserstände im Vorhabensge-
biet in den nächsten Jahren ist nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-
fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg 
zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für 
den Braunkohletagebau als auch bei einemspäte-
ren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch 
bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese kön-
nen bei bestimmten geologischen Situationen zu 

BauGB um die Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. Eine Rückmeldung seitens RWE Power AG ist 
nicht erfolgt, durch den Erftverband wurden keine 
Bedenken geäußert. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die 
Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie 
die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten 
bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 
finden. 
Soweit noch nicht erfolgt empfehle ich Ihnen, 
diesbezüglich sowie zu bergbaulichen Planungen 
eine Anfrage an die RWE Power AG, sowie für 
konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, 
Paffendorfer Weg 42 in 50216 Bergheim zu stel-
len. 
 

3 Landesbetrieb Straßen NRW 
Autobahnniederlassung Krefeld, Postfach 
101352, 47713 Krefeld 
Schreiben vom 04.11.2016 

  

 Die Autobahnniederlassung Krefeld ist für den 
Betrieb und die Unterhaltung der östlich unmittel-
bar an das Plangebiet grenzenden Autobahn 46, 
Abschnitt 6 und damit für die anbaurechtliche 
Beurteilung zuständig. 
Ziel der eingereichten Bauleitplanung ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur Errichtung einer Photovoltaik Frei-
flächenanlage. 
Die o.a. Bauleitplanung liegt innerhalb der gem. § 

Die Anbauverbotszone sowie die Baubeschrän-
kungszone sind nachrichtlich in den parallel aufge-
stellten Bebauungsplan übernommen worden. Hier-
durch wird sichergestellt, dass der Landesbetrieb in 
spätere Genehmigungsverfahren eingebunden wird. 
Einwirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs durch das Vorhaben sowie die Bewertung 
von Eingriff und Ausgleich erfolgen im Bebauungs-
planverfahren. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die parallel durch-
geführte Aufstellung des Bebauungs-
plans verwiesen. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
9 (1 + 2) Bundesfernstraßengesetz zu beachten-
den 40 m Anbauverbotszone / 100 m Anbaube-
schränkungszone der Autobahn 46. Die als Anla-
ge beigefügten „Allgemeinen Forderungen“ sind 
grundsätzlich bei der Planung zu berücksichtigen. 
Abweichungen von den Bestimmungen des § 9 
Fernstraßengesetz bedürfen aufgrund der rechtli-
chen Problematik immer einer Einzelprüfung und 
Einzelentscheidung durch die Straßenbauverwal-
tung. 
Unter Pkt. 8 „Nachrichtliche Übernahme“ der Be-
gründung wird auf die Anbauverbots- und Anbau-
beschränkungszone der Autobahn 46 hingewie-
sen. 
Gemäß der Begründung wird die Anbauverbots-
zone (40 m zum äußersten befestigten Fahrbahn-
rand der A 46) für die Freiflächenphotovoltaikan-
lage und deren Infrastruktureinrichtungen nicht in 
Anspruch genommen (vgl. Pkt 4.2). 
Es ist auszuschließen, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn durch 
die in der Anlage 1 „Übersicht möglicher Wirkfak-
toren von PVFA“ aufgeführten anlagebedingten 
Projektwirkungen wie „Licht“ (Lichtreflexe, Spie-
gelungen, Polarisation des reflektierten Lichtes) 
und „Visuelle Wirkung“ (optische Störung, Silhou-
etteneffekt) etc. gefährdet wird. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
Eine abschließende Eingriffsbewertung und die 
Festlegung der daraus evtl. resultierenden Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen liegt noch nicht 
vor, wird aber im weiteren Verfahren ergänzt. 
 
Anlage Allgemeine Forderungen 
 
1. Ein Hinweis auf die Schutzzonen der Autobahn 
gemäß § 9 (1 + 2) Fernstraßengesetz (FStrG) ist 
in den Textteil des Bauleitplanes aufzunehmen. 
Die Eintragung der Schutzzonen in den Plan wird 
empfohlen. 
 
2. In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 
Bundesautobahn (Anbauverbotszone § 9 (1) 
FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet 
werden und Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs nicht durchgeführt werden. 
Ebenfalls unzulässig sind Anlagen der Außen-
werbung sowie Einrichtungen, die für die rechtli-
che und gewerbliche Nutzung der Hochbauten 
erforderlich sind (z.B. Pflichtstellplätze, Feuer-
wehrumfahrten, Lagerflächen o.ä.). Sicht- und 
Lärmschutzwälle bedürfen der Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
3. In einer Entfernung bis zu 100 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 
BAB (Anbaubeschränkungszone § 9 (2) FStrG) 
 

a) dürfen nur solche Bauanlagen errichtet, 
erheblich geändert oder anders genutzt 
werden, die die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs auf der Autobahn weder 
durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, 
Rauch, Geräusche, Erschütterungen und 
dgl. gefährden oder beeinträchtigen. An-
lagen der Außenwerbung stehen den bau-
lichen Anlagen gleich. 

b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb 
und außerhalb von Grundstücken und 
Gebäuden so zu gestalten oder abzu-
schirmen, dass die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs auf der BAB nicht 
durch Blendung oder in sonstiger Weise 
beeinträchtigt wird. 

c) bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, 
Angaben über die Art von Anlagen oder 
sonstige Hinweise mit Wirkung zur Auto-
bahn einer straßenrechtlichen Prüfung 
und Zustimmung. 

 
Zur befestigten Fahrbahn gehören auch die 



Stadt Erkelenz - Planungsamt -  Seite 8 von 21 

 
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 24. Ände-
rung des FNP (Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe 
am 25.04.2017, des Hauptausschusses am 27.04.2017 und des Rates am 03.05.2017      
 
  
 

lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
Standstreifen, Beschleunigungs- und Verzöge-
rungsstreifen der Anschlussstellen und die An-
schlussstellen selbst. 
 
Entschädigungsansprüche, die sich durch das 
Vorhandensein oder den Betrieb auf der Auto-
bahn ergeben oder ergeben können – z.B. Ge-
räusch-, Geruchs- oder Staubbelästigungen, kön-
nen nicht geltend gemacht werden. 
 
4. Bei Kreuzungen der BAB durch Versorgungs-
leitungen und nachrichtlicher Übernahme der 
Leitungen innerhalb der Schutzzonen gemäß § 9 
(1 + 2) FStrG ist die Abstimmung mit der Stra-
ßenbauverwaltung außerhalb des Planverfahrens 
erforderlich. 
 
5. Gemäß § 33 der Straßenverkehrsordnung ist 
die Straßenbauverwaltung an Maßnahmen zu 
beteiligen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs auf der BAB beeinträchtigen können. 
Vom städtischen Bauordnungsamt ist daher si-
cherzustellen, dass über die BAB Schutzzonen 
hinaus Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben 
über die Art von Anlagen und sonstige Hinweise, 
die den Verkehr auf der BAB beeinträchtigen 
können, nur dann aufgestellt werden dürfen, 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
wenn die Straßenbauverwaltung zugestimmt hat. 
 
6. Immissionsschutz für neu ausgewiesene Ge-
biete geht zu Lasten der Gemeinde/Stadt. 
 

4 Landwirtschaftskammer NRW 
Kreisstelle Heinsberg, Gereonstr. 80, 41747 Vier-
sen 
Schreiben vom 03.11.2016 

  

 Aufgrund der Vorzüglichkeit des Standorts für die 
geplante Nutzung sowie aufgrund der Einschrän-
kungen für eine landwirtschaftliche Nutzung des 
Areals, werden agrarstrukturelle Bedenken zu-
rückgestellt. 
 
Die durch die Extensivierung der Fläche generier-
te ökologische Aufwertung i.H.v. ca. 60.000 
Wertpunkten sollten im Hinblick auf die schonen-
de Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
für Ausgleichsmaßnahmen (vgl. § 15 (3) 
BNatSchG) in ein Ökokonto aufgenommen werd-
ne. Dies entspräche sinngemäß sogar dem im 
bisherigen FNP vorgesehenen Zweck der Aus-
gleichsflächenkulisse. 
 

Der Hinweis auf die Zurückstellung der Bedenken 
wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bewertung von Eingriff und Ausgleich erfolgt im 
Bebauungsplanverfahren. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die parallel durch-
geführte Aufstellung des Bebauungs-
plans verwiesen. 

5 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Deutz-   
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lfd. 
Nr. 
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Mülheimer Straße 22 – 24, 50679 Köln 
Schreiben vom 07.11.2016 

 Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von 
der DB Netz AG und der DB Energie GmbH be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen 
hiermit folgende Gesamtstellungnahme: 
 
Bezüglich der o. g. Bauleitplanung bestehen un-
sererseits grundsätzlich keine Bedenken, wenn 
die nachfolgenden Hinweise und Auflagen beach-
tet werden: 
 

 Die Erreichbarkeit der Eisenbahnstrecke 
darf sich durch die zu treffenden Maß-
nahmen nicht verschlechtern. Sollte der 
Aufgabenträger einen Wartungsweg ent-
lang der Eisenbahnstrecke planen, so 
wünscht die DB Netz AG, diesen zum 
Zwecke des Rettungswegekonzeptes, zur 
Inspektion, zur Instandhaltung und –
setzung sowie bei Baumaßnahmen mit-
nutzen zu dürfen. 

 Bauliche Anlagen müssen einen Mindest-
abstand von fünf Metern zur Eisenbahn-
strecke einhalten. 

 Das Brückenbauwerk der Eisenbahnüber-

Die Belange des Bahnverkehrs werden durch die 
Planung nicht beeinträchtigt. Die Erreichbarkeit von 
Flächen sowie der Umgang mit Anforderungen durch 
angrenzende Infrastruktur wird auf der Ebene des 
parallel aufgestellten Bebauungsplans behandelt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die parallel durch-
geführte Aufstellung des Bebauungs-
plans verwiesen. 
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führung Düsseldorfer Straße im Bahnki-
lometer ca. 48,68 der Strecke 2550 muss 
erreichbar sein. Dabei ist auch eine in Zu-
kunft liegende Erneuerung zu berücksich-
tigen, so dass im Bereich deren Widerla-
ger ein Abstand von mindestens 20 m 
einzuhalten ist. 

 Die Eisenbahnstrecke 2550 Aachen – 
Kassel ist keine Hochgeschwindigkeits-
strecke wie beispielhaft im Erläuterungs-
bericht zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes unter Punkt 2.3 erwähnt, 
sondern im betrachteten Abschnitt eine 
Mischverkehrsstrecke mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, auf 
der auch Personenfernverkehr abgewi-
ckelt wird. 
 

Durch das Plangebiet verläuft die 110-kV-
Bahnstromleitung 486 Wickrath – Stolberg (Mast-
feld 1169-1170).  
Der Entwicklungsbereich liegt teilweise im 
Schutzstreifen der oben genannten Bahnstromlei-
tung. Die Freileitung ist planfestgestellt und durch 
beschränkt persönliche Dienstbarkeiten privat-
rechtlich gesichert. 
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Baumaßnahmen im Schutzstreifenbereich der 
Bahnstromleitung sind mit der DB Energie recht-
zeitig abzustimmen. Wir bitten Sie, uns diesbe-
züglich weiterhin im Rahmen der Bauleitplanung 
bzw. mit den zu stellenden Bauanträgen entspre-
chend zu beteiligen. 
 
Bitte beachten Sie vorab folgende Hinweise: 
 
 

1. Es ist zu beachten, dass im Schutzstreifen 
der Bahnstromleitung keine Einwirkungen 
oder Maßnahmen vorgenommen werden 
dürfen, die den ordnungsgemäßen Be-
stand oder Betrieb der Leitungen beein-
trächtigen oder gefährden. Der Schutz-
streifenbereich muss der DB Energie für 
die Entstörung und Leitungsarbeiten je-
derzeit zugänglich bleiben. 
Werden später Änderungen oder Erweite-
rungen der Bahnstromleitung notwendig, 
wird dieses vom Bauherren/Betreiber ge-
duldet. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass 
dem Bauherren/Betreiber keine finanziel-
len Kosten entstehen. 
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2. In der Nähe von stromführenden Hoch-

spannungsleitungen ist mit elektromagne-
tischen Beeinflussungen zu rechnen. Die 
DB Energie erstattet weder Entschädi-
gungen noch die Kosten für evtl. erforder-
liche Abschirmungen. 

3. Die DB Energie haftet nicht für Schäden 
an Objekten, die infolge von Witterungs-
einflüssen (z. B. vom Stromseil herunter-
fallendes Eis) auftreten. 

4. Bei geplanter Nutzung eines Baukrans ist, 
nach Eingang von prüffähigen Planunter-
lagen, eine gesonderte Abstimmung not-
wendig. (Freidrehbereich und Mindestab-
stand des Krans zu den ausschwingenden 
Leiterseilen). 

5. Die Bodenbeschaffenheit im Umkreis von 
10 – 15 m zu den jeweiligen Masten darf 
aus maststatischen Gründen nicht verän-
dert werden. Alle Aufschüttungen bzw. 
Bodenabtragungen im Schutzstreifenbe-
reich sind der DB Energie anzuzeigen. 
Neuanpflanzungen dürfen im Schutzstrei-
fen eine Höhe von 3,50 m nicht über-
schreiten. Der Rückschnitt sämtlicher Ve-
getation im Schutzstreifen bei Unterschrei-
tung der Sicherheitsabstände gem. EN 
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50341/VDE 0210 ist durch den Antragstel-
ler/in oder deren Rechtsnachfolger auszu-
führen. 

6. Der Bauherr bzw. die von ihm beauftrag-
ten Baufirmen haften für alle Schäden, die 
an der Bahnstromleitung durch die Bautä-
tigkeit entstehen. Bei Baumaßnahmen, bei 
denen ein Mindestabstand von 4 m zwi-
schen Baugeräten oder Personen und der 
Leitung nicht eingehalten werden kann 
(ein mögliches Ausschwingen der Leiter-
seile ist dabei zu berücksichtigen) ist eine 
kostenpflichtige Ausschaltung des betref-
fenden Stromkreises der Bahnstromlei-
tung erforderlich. Für die betriebliche Ko-
ordination der DB Energie ist mit einem 
zeitlichen Vorlauf von mindestens 12 Wo-
chen zu rechnen. Eine gleichzeitige Ab-
schaltung beider Stromkreise ist nicht 
möglich. 

 
Vor Beginn von Bauarbeiten ist die DB Energie 
rechtzeitig (mindestens 14 Tage) zur Unterwei-
sung der bauausführenden Firma zu verständigen 
(Ansprechpartner Herr Manfred Wahlen, Tel.: 
0221/1414700). 
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Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange während der Offenlage  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 
Kreisstelle Heinsberg, Gereonstr. 80 41747 Vier-
sen 
Schreiben vom 24.02.2017 

  

 Unsere Stellungnahme wurde zur Kenntnis ge-
nommen. Unserer Anregung, die überschüssigen 
Ökopunkte in ein Ökokonto einzubuchen, soll laut 
Abwägungsvorschlag nicht gefolgt werden. 
 
Die Begründung für diese Ablehnung kann nicht 
nachvollzogen werden: Die Ablehnung wird damit 
begründet, dass „aufgrund der Lage zwischen 
Autobahn und Bahntrasse … dem Plangebiet 
keine höherwertige Funktion zugesprochen wer-
den (kann).“ 
 
Außerdem wurde die Begründung zum Bebau-
ungsplan wie folgt ergänzt: „Eine Übertragung 
des Wertzugewinns auf das Ökokonto der Stadt 
ist nichtmöglich, da ein Solarpark – zumal an ei-
nem stark verinselten Standort – nicht als Instru-

Die Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt 
Erkelenz bis zur 24. Änderung umfasst eine bandar-
tige Struktur entlang der Düsseldorfer Straße, die 
Bestandteil eines zusammenhängenden Netzes von 
Flächen ist, die für Ausgleichsmaßnahmen potenziell 
zur Verfügung stehen. In ihrer Funktion als Bestand-
teil dieses übergeordneten Netzes stand und steht 
die Qualität der Teilfläche am Rande des Ände-
rungsbereichs für potenzielle Ausgleichsmaßnah-
men nicht in Abrede. Durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplans wird die Darstellung dieser Flä-
che innerhalb des Geltungsbereichs zurückgenom-
men, da die Maßnahme der Errichtung einer Photo-
voltaik-Freiflächenanlage einen Eingriff darstellt und 
somit nicht zu einer Verbesserung von Naturhaus-
halt und Landschaftsbild beiträgt.  
Die abschließende Bewertung von Eingriff und Aus-

Es wird auf die parallel durchgeführte 
Aufstellung des Bebauungsplans verwie-
sen. 



Stadt Erkelenz - Planungsamt -  Seite 16 von 21 

 
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 24. Ände-
rung des FNP (Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage), Erkelenz-Mitte im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe 
am 25.04.2017, des Hauptausschusses am 27.04.2017 und des Rates am 03.05.2017      
 
  
 

lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 
ment der Planung zur Kompensation von Eingrif-
fen anzusehen ist. Primäres Entwicklungsziel ist 
hier die Erzeugung erneuerbarer Energien und 
nicht die Optimierung von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild…“ (Begründung zum BP, De-
zember 2016). 
 
Die in beiden Begründungen angeführte Insellage 
als Hinderungsgrund steht in direktem Wider-
spruch zu den Ausführung zum aktuellen Flä-
chennutzungsplan: „Der rechtsgültige Flächen-
nutzungsplan stellt für den Änderungsbereich 
Flächen für die Landwirtschaft dar. Nordöstlich 
der Düsseldorfer Straße ist ein Streifen als Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
überlagernd dargestellt. Diese Fläche bietet im 
Flächennutzungsplan im Sinne einer Angebots-
planung eine mögliche Ausgleichsfläche für die 
verbindliche Bauleitplanung. Zum Zeitpunkt der 
Aufstellung der 24. Änderung wurde diese poten-
zielle Ausgleichsfläche bislang nicht in Anspruch 
genommen.“ (Begründung zum FNP, Oktober 
2016). 
 
In der Begründung zum BP (Stand Dezember 
2016) wird weiter ausgeführt: „…Die Planung an 

gleich erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 
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diesem Standort ist nicht geeignet, ein Land-
schaftsbild im Sinne des BNatSchG wiederherzu-
stellen bzw. neu zu gestalten oder andernorts 
verlorengehende Funktionen im Gefüge des Na-
turhaushalts in Form einer gleichwertigen Wie-
derherstellung auszugleichen.“ 
 
Da grundsätzlich auch Entsiegelungsmaßnahmen 
als Kompensationsmaßnahmen infrage kommen, 
ist für uns nicht ersichtlich, warum die in diesem 
Fall geplante Extensivierung nicht den Anforde-
rungen an ein Ökokonto genügen kann. Würden 
die oben beschriebenen Maßstäbe auf andere 
Situationen angewandt, müsste wohl künftig die 
Aufforstung von Ackerflächen generell nicht mehr 
als Kompensationsmaßnahme anerkannt werden. 
 
Daher wird unsere Anregung zur Einbuchung in 
ein Ökokonto aufrechterhalten. Durch die Einbu-
chung von 21.215 Ökopunkten müssten zukünftig 
rund 7.72 m² Ackerfläche (gem. Berechnung in 
Tabelle 3, Begründung zum Bebauungsplan) we-
niger für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch 
genommen werden. 
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2 LVR, Amt für Bodendenkmalpflege, Endenicher 

Str. 133, 53115 Bonn 
Schreiben vom 16.03.2017  

  

 Die Sachverhaltsermittlung im südlichen Teil des 
Bebauungsplanes ist nun abgeschlossen. 
In meiner Stellungnahme vom 30.8.2016 habe ich 
darauf hingewiesen, dass südlich des Plangebie-
tes konkrete Hinweise auf eine römische Siedlung 
vorlag, die bis in das Plangebiet reichen könnte.  
Durch eine Sondage entlang der südlichen Gren-
ze des Plangebietes sollte daher im Rahmen der 
UVP  geklärt werden, inwieweit die Belange des 
Bodendenkmalschutzes durch die Planung tan-
giert werden. Die Prognose bestätigte sich. 
 
In dieser Sondage wurde neben mehreren römi-
schen Gruben auch zwei römische Gebäudefun-
damente erfasst, die sich schwerpunktmäßig in 
der westlichen Hälfte der Sondage lagen. Zur 
Abgrenzung des Bodendenkmals waren zwei 
weitere Sondagen nach Norden erforderlich, die 
aber keine weiteren archäologisch relevanten 
Befunde erbrachten. Es ist daher davon auszu-
gehen, dass sich zwischen der südlichen 
Hauptsondage und den nördlichen Sondagen die 
Grenze des römischen Landgutes befindet. 
 

Die Stadt Erkelenz hat die Ergebnisse der archäolo-
gischen Sachverhaltsermittlung zur Kenntnis ge-
nommen. 
Hinweise für Erdarbeiten zum Schutz von Boden-
denkmälern werden in den parallel aufgestellten Be-
bauungsplan aufgenommen und sind im Rahmen 
der Baugenehmigung verbindlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und im parallel aufgestellten 
Bebauungsplan berücksichtigt. 
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Die Planung sieht eine Photovoltaikanlage vor, 
die in der Regel mit minimalen Erdeingriffen ver-
bunden ist (Fundamentpfähle, Leitungen, Tra-
fostation). 
Da es sich bei den freigelegten archäologischen 
Befunden um Erdgruben und Fundamentstickun-
gen handelt, würde eine minimale punktuelle Stö-
rung der Fundamentpfähle für die Modultische die 
archäologische Aussagekraft dieser Befunde nur 
minimal beeinträchtigen. Trafostation und Leitun-
gungsgräben (abhängig von der Größe)  würden 
dagegen zu einer größeren Zerstörung der Bo-
dendenkmalsubstanz führen. 
 
Bedenken gegen die Planung bestehen daher 
prinzipiell nicht, wenn durch entsprechende Fest-
setzungen sichergestellt wird, dass im Zuge der 
Planausführung keine Erdbewegungen durchge-
führt werden, d.h. dass das Einsetzen der Fun-
damentpfähle für die Modultische auf dem Humus 
durchgeführt werden. Darüber hinaus sollte si-
chergestellt werden, dass die Erdeingriffe für Tra-
fostation und ggf. Leitungen sind dagegen durch 
eine archäologische Fachfirma zu begleiten. 
 
Sollten Sie sich diesem Vorschlag anschließen 
könne, bitte ich durch Nebenbestimmungen in der 
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Genehmigung sicherzustellen, dass 
auf Veranlassung und Kosten des Vorhabenträ-
gers (§ 29 DSchG NRW) 
 
*             die Erdarbeiten für die Errichtung der der 
Trafostation ausschließlich unter archäologischer 
Fachaufsicht nach Maßgabe einer Erlaubnis gem. 
§ 13 DSchG NW durchgeführt werden, 
 
*             der Oberbodenabtrag in den vorgenann-
ten Bereichen durch Abziehen mittels Bagger mit 
Böschungslöffel (glatte Schneide) unter archäolo-
gischer Fachaufsicht durchgeführt wird, 
 
*             die archäologische Baubegleitung der 
Leitungsverlegungen gewährleistet wird, sofern 
diese in offener Bauweise erfolgen (bei Verlegung 
der Leitungen im Pflugverfahren ist die archäolo-
gische Begleitung nicht erforderlich), 
 
*             auftretende archäologische Befunde und 
Funde nach Maßgabe der Erlaubnis gem. § 13 
DSchG NW fachgerecht untersucht, geborgen 
und dokumentiert werden. 
 
Für die archäologischen Begleit-, Untersuchungs- 
und Dokumentationsmaßnahmen durch das be-
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auftragte archäologische Fachunternehmen ist 
eine Erlaubnis gem. § 13 DSchG NW erforderlich, 
die die Obere Denkmalbehörde (Kreis Heinsberg) 
im Benehmen mit dem LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland erteilt. Dem entspre-
chenden Antrag des beauftragten Fachunterneh-
mens ist ein fachliches Konzept beizufügen. 
 
Es empfiehlt sich in jedem Fall, die bauseits er-
forderlichen und unter archäologischer Fachauf-
sicht durchzuführenden  Erdeingriffe mit genü-
gendem zeitlichen Vorlauf durchzuführen, da im 
Falle des Auftretens archäologischer Befunde 
deren fachgerechte Untersuchung, Bergung und 
Dokumentation eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen wird. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
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Bebauungsplan Nr. IX/G "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge", Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 und der öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 BauGB
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25.04.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 16.09.2015  hat der Rat der Stadt Erkelenz die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-
Mitte, beschlossen und beschlossen die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
sowie den Bezirksausschuss  Erkelenz-Keyenberg, Venrath, Borschemich zu beteili-
gen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 20 vom 14.10.2016 be-
kannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 25.10.2016 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden  während des  Beteili-
gungsverfahrens  keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen. 

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB
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Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 
29.09.2016 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen. Die-
se Stellungnahmen sind in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentliche Belange – zur Be-
schlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflä-
chenanlage“, Erkelenz-Mitte, aufgelistet.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses 
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Keyenberg, Venrath, Borschemich wurde mit Schrei-
ben vom 30.09.2016 beteiligt. 
Seitens des Bezirksausschusses wurden bisher keine Stellungnahmen eingereicht.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen,  Wirtschaftsförde-
rung und Betriebe vom 13.12.2016, des Hauptausschusses vom 15.12.2016 und des 
Rates der Stadt Erkelenz vom 21.12.2016 wurde der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-Mitte, nach Be-
kanntmachung im Amtsblatt Nr. 1 vom 13.01.2017 in der Zeit vom 23.01.2017 bis 
24.02.2017 öffentlich ausgelegt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden  abwägungsrelevante Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorge-
tragen. Diese Stellungnahmen sind in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
und  Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentliche Belange – zur 
Beschlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflä-
chenanlage“, Erkelenz-Mitte, aufgelistet.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB und der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vor-
getragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden werden.

Der Bebauungsplan Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erke-
lenz-Mitte, soll in dieser Sitzung als Satzung Gemäß § 10 BauGB beschlossen  wer-
den.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. Auf-
grund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen ge-
währleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere  auch in der Stadtentwicklung, 
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zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„.1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung  gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 

1 BauGB und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB von der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-Mit-
te, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange, 
wie in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit  und  Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorla-
ge des Bebauungsplanes Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenan-
lage“, Erkelenz-Mitte, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschie-
den. 
Die Anlage zur Beschlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. IX/G „Sonderge-
biet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-Mitte, - Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Der Bebauungsplan Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, 
Erkelenz-Mitte, wird unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung sowie Anlagen-
rückbau wird durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Erkelenz und 
dem Anlagenbetreiber sichergestellt. 

Anlagen:
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage des Bebauungsplanes 
Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. IX/G „Sondergebiet 
Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-Mitte
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen der Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage des Bebau-
ungsplanes Nr. IX/G „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, Erkelenz-Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe am 25.04.2017, des Hauptausschusses am 27.04.2017 und des Rates am 03.05.2017 
 
  
 

lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung  
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

1 Öffentlichkeit, Schreiben vom   

  
 
 

  

2 Öffentlichkeit, Schreiben vom   

    

    

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit, Schreiben vom   

    

    

    

    

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB 

1 Niersverband, Postfach 10 08 64, 41708 Viersen 
Schreiben vom 19.10.2016 

  

 Gegen den o. g. Vorgang bestehen seitens des 
Niersverbandes keine grundsätzlichen Bedenken, 
jedoch bitten wir folgenden Hinweis zu beachten: 

Das Auftreten von Leckagen wird in der Risikoanaly-
se des Umweltberichts angeführt. Ein solches Sze-
nario in der Bauphase ist sehr unwahrscheinlich. Da 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

Der Planbereich liegt im Kläranlageneinzugsge-
biet des Niersverbandes (Kläranlage Mönchen-
gladbach Neuwerk). Sollte es in der Bauphase 
der Photovoltaikanlagen zu Verunreinigungen 
durch die im Bebauungsplan erwähnten Leck-
agen kommen und diese ein Abwasser erzeugen 
(z. B. durch Reinigungsarbeiten oder Sonstiges), 
ist die Art und Menge der Abwasser dem Niers-
verband mitzuteilen und eine eventuelle Einlei-
tung in die Kanalisation mit dem Niersverband 
abzustimmen, da die Kläranlage für die Behand-
lung bestimmter kontaminierter Abwässer nicht 
ausgerüstet ist. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfü-
gung. 

ein Anschluss an öffentliche Abwasserleitungen 
nicht erforderlich ist, ist mit einer Einleitung von 
durch Leckagen verschmutzten Abwässern in das 
Kanalsystem nicht zu rechnen. 

2 Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 
Dortmund 
Schreiben vom 24. Oktober 2016 

  

 Zu den bergbaulichen Verhältnissen im Planbe-
reich erhalten Sie aus bergbehördlicher Sicht 
folgende Hinweise und Anregungen: 
Der Änderungsbereich liegt über auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeldern alle im Eigentum 
der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen 
GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG. 

Ein Hinweis auf die Lage im Einwirkungsbereich des 
Braunkohlentagebaus, verbunden mit den Einwir-
kungen auf das Grundwasser, ist bereits im Bebau-
ungsplan-Vorentwurf enthalten. 
Die RWE Power AG sowie der Erftverband wurden 
im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

Der Vorhabensbereich ist nach den hier vorlie-
genden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2015 aus dem Revierbericht, Bericht 1, 
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des 
Sammelbescheides – Az.: 61.42.63 – 2000 – 1 -) 
von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkoh-
lenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkun-
gen betroffen. Für die Stellungnahme wurden 
folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von 
Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes 
Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 – 5, 09, 07 Kölner 
Scholle, 05 Kölner Scholle. 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkoh-
lentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum 
wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung der Grundwasserstände im Vorhabensge-
biet in den nächsten Jahren ist nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-
fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg 
zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für 
den Braunkohletagebau als auch bei einem spä-
teren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch 
bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese kön-
nen bei bestimmten geologischen Situationen zu 

BauGB um die Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. Eine Rückmeldung seitens RWE Power AG ist 
nicht erfolgt, durch den Erftverband wurden keine 
Bedenken geäußert. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die 
Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie 
die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten 
bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 
finden. 
 
Soweit noch nicht erfolgt empfehle ich Ihnen, 
diesbezüglich sowie zu bergbaulichen Planungen 
eine Anfrage an die RWE Power AG, sowie für 
konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, 
Paffendorfer Weg 52 in 50126 Bergheim zu stel-
len. 

3 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Postfach 
101352, 47113 Krefeld 
Schreiben vom 04.11.2016 

  

 Die Autobahnniederlassung Krefeld ist für den 
Betrieb und die Unterhaltung der östlich unmittel-
bar an das Plangebiet grenzenden Autobahn 46, 
Abschnitt 6 und damit für die anbaurechtliche 
Beurteilung zulässig. 
Ziel der eingereichten Bauleitplanung ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur Errichtung einer Photovoltaik Frei-
flächenanlage. 
Die o.a. Bauleitplanung liegt innerhalb der gem. § 
9 (1 + 2) Bundesfernstraßengesetz zu beachten-

Die Anbauverbotszone sowie die Baubeschrän-
kungszone sind nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen worden. Durch Punkt 1.2 (Baube-
schränkungszone) wird sichergestellt, dass der Lan-
desbetrieb in spätere Genehmigungsverfahren ein-
gebunden wird. Den als Anlage beigefügten "Allge-
meine Forderungen" wird durch die Einbindung ge-
nüge getan. 
Einwirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs durch anlagenbedingte Projektwirkung 
oder visuelle Wirkung werden durch die bestehende 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Den Anregungen zur Gewährleistung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
sowie der Einbindung in die nachrangi-
gen Genehmigungsverfahren wird ge-
folgt. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

den 40 m Anbauverbotszone / 100 m Anbaube-
schränkungszone der Autobahn 46. Die als Anla-
ge beigefügten „Allgemeinen Forderungen“ sind 
grundsätzlich bei der Planung zu berücksichtigen. 
Abweichungen von den Bestimmungen des § 9 
Fernstraßengesetz bedürfen aufgrund der rechtli-
chen Problematik immer einer Einzelprüfung und 
Einzelentscheidung durch die Straßenbauverwal-
tung. 
Unter Pkt. 8 „Nachrichtliche Übernahme“ der Be-
gründung wird auf die Anbauverbots- und Anbau-
beschränkungszone der Autobahn 46 hingewie-
sen. 
Gemäß der Begründung wird die Anbauverbots-
zone (40 m zum äußersten befestigten Fahrbahn-
rand der A 46) für die Freiflächenphotovoltaikan-
lage und deren Infrastruktureinrichtungen nicht in 
Anspruch genommen (vgl. Pkt 4.2). 
Es ist auszuschließen, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn durch 
die in der Anlage 1 „Übersicht möglicher Wirkfak-
toren von PVFA“ aufgeführten anlagebedingten 
Projektwirkungen wie „Licht“ (Lichtreflexe, Spie-
gelungen, Polarisation des reflektierten Lichtes) 
und „Visuelle Wirkung“ (optische Störung, Silhou-
etteneffekt) etc. gefährdet wird. 
Eine abschließende Eingriffsbewertung und die 

randliche Eingrünung minimiert. Diese wird im Be-
bauungsplan zum Erhalt festgesetzt, so dass ein 
dauerhafter Sichtschutz gewährleistet ist. 
Die Eingriffsbewertung wird zum Entwurf des Be-
bauungsplans ergänzt. Neben den im Vorentwurf 
getroffenen Festsetzungen sind keine Ausgleichs-
maßnahmen vorgesehen. 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

Festlegung der daraus evtl. resultierenden Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen liegt noch nicht 
vor, wird aber im weiteren Verfahren ergänzt. 
 
Anlage Allgemeine Forderungen 
 
1. Ein Hinweis auf die Schutzzonen der Autobahn 
gemäß § 9 (1 + 2) Fernstraßengesetz (FStrG) ist 
in den Textteil des Bauleitplanes aufzunehmen. 
Die Eintragung der Schutzzonen in den Plan wird 
empfohlen. 
 
2. In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 
Bundesautobahn (Anbauverbotszone § 9 (1) 
FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet 
werden und Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs nicht durchgeführt werden. 
Ebenfalls unzulässig sind Anlagen der Außen-
werbung sowie Einrichtungen, die für die rechtli-
che und gewerbliche Nutzung der Hochbauten 
erforderlich sind (z.B. Pflichtstellplätze, Feuer-
wehrumfahrten, Lagerflächen o.ä.). Sicht- und 
Lärmschutzwälle bedürfen der Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung. 
 
3. In einer Entfernung bis zu 100 m, gemessen 
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 
BAB (Anbaubeschränkungszone § 9 (2) FStrG) 
 

a) dürfen nur solche Bauanlagen errichtet, 
erheblich geändert oder anders genutzt 
werden, die die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs auf der Autobahn weder 
durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, 
Rauch, Geräusche, Erschütterungen und 
dgl. gefährden oder beeinträchtigen. An-
lagen der Außenwerbung stehen den bau-
lichen Anlagen gleich. 

b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb 
und außerhalb von Grundstücken und 
Gebäuden so zu gestalten oder abzu-
schirmen, dass die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs auf der BAB nicht 
durch Blendung oder in sonstiger Weise 
beeinträchtigt wird. 

c) bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, 
Angaben über die Art von Anlagen oder 
sonstige Hinweise mit Wirkung zur Auto-
bahn einer straßenrechtlichen Prüfung 
und Zustimmung. 
 

Zur befestigten Fahrbahn gehören auch die 
Standstreifen, Beschleunigungs- und Verzöge-
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lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

rungsstreifen der Anschlussstellen und die An-
schlussstellen selbst. 
 
Entschädigungsansprüche, die sich durch das 
Vorhandensein oder den Betrieb auf der Auto-
bahn ergeben oder ergeben können – z.B. Ge-
räusch-, Geruchs- oder Staubbelästigungen, kön-
nen nicht geltend gemacht werden. 
 
4. Bei Kreuzungen der BAB durch Versorgungs-
leitungen und nachrichtlicher Übernahme der 
Leitungen innerhalb der Schutzzonen gemäß § 9 
(1 + 2) FStrG ist die Abstimmung mit der Stra-
ßenbauverwaltung außerhalb des Planverfahrens 
erforderlich. 
 
5. Gemäß § 33 der Straßenverkehrsordnung ist 
die Straßenbauverwaltung an Maßnahmen zu 
beteiligen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs auf der BAB beeinträchtigen können. 
Vom städtischen Bauordnungsamt ist daher si-
cherzustellen, dass über die BAB Schutzzonen 
hinaus Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben 
über die Art von Anlagen und sonstige Hinweise, 
die den Verkehr auf der BAB beeinträchtigen 
können, nur dann aufgestellt werden dürfen, 
wenn die Straßenbauverwaltung zugestimmt hat. 
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6. Immissionsschutz für neu ausgewiesene Ge-
biete geht zu Lasten der Gemeinde/Stadt. 
 

4 Landwirtschaftskammer NRW 
Kreisstelle Heinsberg, Gereonstr. 80, 41747 Vier-
sen Schreiben vom 03.11.2016 

  

 

Aufgrund der Vorzüglichkeit des Standorts für die 
geplante Nutzung sowie aufgrund der Einschrän-
kungen für eine landwirtschaftliche Nutzung des 
Areals, werden agrarstrukturelle Bedenken zu-
rückgestellt. 
 
Die durch die Extensivierung der Fläche generier-
te ökologische Aufwertung i.H.v. ca. 60.000 
Wertpunkten sollten im Hinblick auf die schonen-
de Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
für Ausgleichsmaßnahmen (vgl. § 15 (3) 
BNatSchG) in ein Ökokonto aufgenommen wer-
den. Dies entspräche sinngemäß sogar dem im 
bisherigen FNP vorgesehenen Zweck der Aus-
gleichsflächenkulisse. 
 

Der Hinweis auf die Zurückstellung der Bedenken 
wird zur Kenntnis genommen. 
Die durch die Extensivierung der Fläche rechnerisch 
generierten Wertpunkte können dem Ökokonto der 
Stadt Erkelenz nicht gutgeschrieben werden, da es 
sich hier um keine – jenseits des Plangebiets wirk-
same – Maßnahme des Naturschutzes oder der 
Landschaftspflege handelt. Eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage ist nicht geeignet, ein Land-
schaftsbild landschaftsgerecht i. S. des BNatSchG 
wiederherzustellen oder neuzugestalten. Er gleicht 
auch verlorengehende Funktionen im Gefüge des 
Naturhaushalts nicht aus – zumindest nicht in der 
Form einer gleichwertigen Wiederherstellung. Auf-
grund der Lage zwischen Autobahn und Bahntrasse 
kann dem Plangebiet keine höherwertige Funktion 
zugesprochen werden. Mit den Ausgleichsmaßnah-
men können die Eingriffe infolge der Photovoltaik-
Freiflächenanlage noch ausgeglichen werden. Die 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Anregung der Aufnahme der gene-
rierten Wertpunkte in das Ökokonto der 
Stadt Erkelenz kann nicht gefolgt wer-
den. 
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Eingriffsbewertung wird zum Entwurf des Bebau-
ungsplans ergänzt. 

5 LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 
Endenicher Str. 133, 53115 Bonn 
Mail vom 25.10.2016 

  

 Wunschgemäß sende ich Ihnen eine Leistungs-
beschreibung mit einem Vorschlag für eine Preis-
anfrage für die erforderliche archäologische Maß-
nahme. Außerdem habe ich die Liste der archäo-
logischen Fachfirmen und die Preisliste für natur-
wissenschaftliche Untersuchungen beigefügt. 
Den beigefügten Plan mit der eingezeichneten 
Sondagefläche müssten Sie den zum Angebot 
aufgeforderten Firmen mit zusenden. 
 
Vor Beginn müssen die Betretungsrechte vorlie-
gen und eventuelle Pächter informiert werden. 
 
Sollten bei etwaigen vorab durchgeführten Arbei-
ten des Kampfmittelräumdienstes Erdeingriffe 
erforderlich sein, müssen diese mit der beauftrag-
ten archäologischen Firma in der Form koordiniert 
werden, dass ein Archäologe die Schürfen begut-
achten kann, um festzustellen ob archäologisch 
relevante Befunde freigelegt wurden. Die Schür-
fen sollten in diesem Fall - vorbereitend für die 

Die hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Bo-
dendenkmälern im Plangebiet ist der Stadt Erkelenz 
bekannt. Aus diesem Grund wird bereits im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens eine archäologische 
Prospektion durchgeführt, auf deren Basis weitere 
Maßnahmen, die den Umgang mit Funden betreffen, 
ergriffen werden. Erkenntnisse aus diesen Maßnah-
men fließen in das weitere Verfahren ein. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Eine archäologische Prospek-
tion wurde bereits in Auftrag gegeben. 
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folgende archäologische Untersuchung - vorab 
fotografisch dokumentiert und eingemessen wer-
den. 
 
Grundsätzlich sind archäologische Maßnahmen 
als wissenschaftliche Tätigkeiten, natürlich mit 
Geräteunterstützung, nicht für eine Ausschrei-
bung nach VOB/VOL-Kriterien geeignet. Die hier-
für erforderliche exakte Festlegung des Arbeits- 
und Dokumentationsumfanges und die Festle-
gung auf die im Rahmen der archäologischen 
Maßnahme zu bearbeitenden Massen ist vorab 
nicht möglich, da nicht bekannt ist in welcher Tie-
fe die ersten relevanten Befunde zum Vorschein 
kommen und welcher Bearbeitungs- und Doku-
mentationsaufwand dann erforderlich sein wird. 
Die Anzahl und die Qualität der Befunde sind 
vorab nicht einzuschätzen. 
 
Aus den genannten Gründen ist nach meiner Er-
fahrung die Abrechnung einer archäologischen 
Maßnahme nach Zeitaufwand die einzig seriöse 
Abrechnungsvariante. Die erste Sachverhaltser-
mittlung müsste von dem Archäologen, unter-
stützt von ein oder zwei Mitarbeitern, in etwa 2-4 
Tagen durchzuführen sein. 
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Archäologische Maßnahmen sind wegen ihrer 
Besonderheit nur durch einen beschränkten Kreis 
von archäologischen Fachfirmen, die sich sowohl 
mit den Bodenverhältnissen als auch den archäo-
logischen Funden und Befunden im Rheinland 
auskennen, ausführbar. Aus der beigefügten Liste 
mit den im Rheinland erfahrenen Grabungsfach-
firmen sollten Sie eine Firma wählen, die entspre-
chend erfahrenes und qualifiziertes Personal vor-
hält und damit in der Regel die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Abwicklung der Maßnahme in 
einer angemessenen Zeit bietet. 
 
Nach Auftragserteilung ist vom AG und dem AN 
zusammen eine Grabungserlaubnis nach §13 
DSchG NW bei der zuständigen Oberen Denk-
malbehörde zu beantragen. Diesem Antrag ist 
das fachliche Grabungskonzept der Grabungsfir-
ma mit Nennung des Grabungsleiters beizufügen. 
 
Da das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland (LVR-ABR) kein direkter Vertrags-
partner ist, übernehmen wir im Rahmen der Gra-
bungsaufsicht nur eine fachliche Kontrolle der 
archäologischen Arbeit der Grabungsfirmen. Die 
Überprüfung eventueller Aufmaße und Stunden-
nachweise obliegt Ihrer Bauaufsicht. 
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Alternativ zu der von mir vorgeschlagenen Sach-
verhaltsermittlung ist es möglich, eine qualifizierte 
Prospektion durchführen zu lassen. In diesem 
Falle würde zunächst der Bodenaufbau durch 
Geosondagen überprüft werden. Bei intaktem 
Bodenaufbau und vorausgesetzt, dass nicht ein 
mächtiges Kolluvium o.ä. vorliegt, würde als 
nächster Arbeitsschritt eine systematische Feld-
begehung mit Einzelfundeinmessung stattfinden. 
Abschließend würden im Bereich von ggf. vorge-
fundenen Konzentrationen von Oberflächenfun-
den Sondagen angelegt, um die Fundstelle abzu-
grenzen und deren Befunderhaltung zu überprü-
fen. Zusätzlich ist es üblich, in 1,5 % der über-
planten Fläche auch außerhalb der Fundkonzent-
rationen Sondagen anzulegen. 
 

6 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Deutz-
Mülheimer Straße 22 – 24, 50679 Köln 
Schreiben vom 07.11.2016 

  

 Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von 
der DB Netz AG und der DB Energie GmbH be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen 
hiermit folgende Gesamtstellungnahme: 
 

Die Erreichbarkeit der Bahnstrecke wird durch die 
Planung nicht beeinträchtigt. Ein Wartungsweg ent-
lang der Bahnstrecke ist nicht vorgesehen. 
Durch die Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche ist ein Heranrücken der Anlage an die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Bezüglich der o. g. Bauleitplanung bestehen un-
sererseits grundsätzlich keine Bedenken, wenn 
die nachfolgenden Hinweise und Auflagen beach-
tet werden: 
 

 Die Erreichbarkeit der Eisenbahnstrecke 
darf sich durch die zu treffenden Maß-
nahmen nicht verschlechtern. Sollte der 
Aufgabenträger einen Wartungsweg ent-
lang der Eisenbahnstrecke planen, so 
wünscht die DB Netz AG, diesen zum 
Zwecke des Rettungswegekonzeptes, zur 
Inspektion, zur Instandhaltung und –
setzung sowie bei Baumaßnahmen mit-
nutzen zu dürfen. 

 Bauliche Anlagen müssen einen Mindest-
abstand von fünf Metern zur Eisenbahn-
strecke einhalten. 

 Das Brückenbauwerk der Eisenbahnüber-
führung Düsseldorfer Straße im Bahnki-
lometer ca. 48,68 der Strecke 2550 muss 
erreichbar sein. Dabei ist auch eine in Zu-
kunft liegende Erneuerung zu berücksich-
tigen, so dass im Bereich deren Widerla-
ger ein Abstand von mindestens 20 m 
einzuhalten ist. 

Flurstücksgrenze auf weniger als 15 m ausgeschlos-
sen. 
Die Erreichbarkeit des Brückenbauwerks der Eisen-
bahnüberführung Düsseldorfer Straße wird durch die 
Planung nicht beeinträchtigt, da außerhalb des Flur-
stücks 73, Flur 15, Gemarkung Erkelenz keine Flä-
chen in Anspruch genommen werden. 
Die Formulierung "Schienenweg für den Hochge-
schwindigkeitsverkehr und sonstigen großräumigen 
Verkehr" bezieht sich ausschließlich auf die Darstel-
lung im Regionalplan. 
Durch das Plangebiet verläuft keine Freileitung. Der 
20 m-Schutzstreifen der östlich verlaufenden Freilei-
tung ragt um etwa 4 m in den südöstlichen Teil des 
Plangebiets hinein, jedoch ausschließlich in die Flä-
che mit Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) 
(Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen). Bauliche Maßnah-
men in diesem Bereich sind somit ausgeschlossen, 
Neuanpflanzungen sind – jenseits von Ersatzpflan-
zungen abgängiger Gehölze – nicht vorgesehen. 
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 Die Eisenbahnstrecke 2550 Aachen – 
Kassel ist keine Hochgeschwindigkeits-
strecke wie beispielhaft im Erläuterungs-
bericht zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes unter Punkt 2.3 erwähnt, 
sondern im betrachteten Abschnitt eine 
Mischverkehrsstrecke mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, auf 
der auch Personenfernverkehr abgewi-
ckelt wird. 
 

Durch das Plangebiet verläuft die 110-kV-
Bahnstromleitung 486 Wickrath – Stolberg (Mast-
feld 1169-1170).  
Der Entwicklungsbereich liegt teilweise im 
Schutzstreifen der oben genannten Bahnstromlei-
tung. Die Freileitung ist planfestgestellt und durch 
beschränkt persönliche Dienstbarkeiten privat-
rechtlich gesichert. 
 
Baumaßnahmen im Schutzstreifenbereich der 
Bahnstromleitung sind mit der DB Energie recht-
zeitig abzustimmen. Wir bitten Sie, uns diesbe-
züglich weiterhin im Rahmen der Bauleitplanung 
bzw. mit den zu stellenden Bauanträgen entspre-
chend zu beteiligen. 
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Bitte beachten Sie vorab folgende Hinweise: 
 
 

1. Es ist zu beachten, dass im Schutzstreifen 
der Bahnstromleitung keine Einwirkungen 
oder Maßnahmen vorgenommen werden 
dürfen, die den ordnungsgemäßen Be-
stand oder Betrieb der Leitungen beein-
trächtigen oder gefährden. Der Schutz-
streifenbereich muss der DB Energie für 
die Entstörung und Leitungsarbeiten je-
derzeit zugänglich bleiben. 
Werden später Änderungen oder Erweite-
rungen der Bahnstromleitung notwendig, 
wird dieses vom Bauherren/Betreiber ge-
duldet. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass 
dem Bauherren/Betreiber keine finanziel-
len Kosten entstehen. 

2. In der Nähe von stromführenden Hoch-
spannungsleitungen ist mit elektromagne-
tischen Beeinflussungen zu rechnen. Die 
DB Energie erstattet weder Entschädi-
gungen noch die Kosten für evtl. erforder-
liche Abschirmungen. 

3. Die DB Energie haftet nicht für Schäden 
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an Objekten, die infolge von Witterungs-
einflüssen (z. B. vom Stromseil herunter-
fallendes Eis) auftreten. 

4. Bei geplanter Nutzung eines Baukrans ist, 
nach Eingang von prüffähigen Planunter-
lagen, eine gesonderte Abstimmung not-
wendig. (Freidrehbereich und Mindestab-
stand des Krans zu den ausschwingenden 
Leiterseilen). 

5. Die Bodenbeschaffenheit im Umkreis von 
10 – 15 m zu den jeweiligen Masten darf 
aus maststatischen Gründen nicht verän-
dert werden. Alle Aufschüttungen bzw. 
Bodenabtragungen im Schutzstreifenbe-
reich sind der DB Energie anzuzeigen. 
Neuanpflanzungen dürfen im Schutzstrei-
fen eine Höhe von 3,50 m nicht über-
schreiten. Der Rückschnitt sämtlicher Ve-
getation im Schutzstreifen bei Unterschrei-
tung der Sicherheitsabstände gem. EN 
50341/VDE 0210 ist durch den Antragstel-
ler/in oder deren Rechtsnachfolger auszu-
führen. 

6. Der Bauherr bzw. die von ihm beauftrag-
ten Baufirmen haften für alle Schäden, die 
an der Bahnstromleitung durch die Bautä-
tigkeit entstehen. Bei Baumaßnahmen, bei 
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denen ein Mindestabstand von 4 m zwi-
schen Baugeräten oder Personen und der 
Leitung nicht eingehalten werden kann 
(ein mögliches Ausschwingen der Leiter-
seile ist dabei zu berücksichtigen) ist eine 
kostenpflichtige Ausschaltung des betref-
fenden Stromkreises der Bahnstromlei-
tung erforderlich. Für die betriebliche Ko-
ordination der DB Energie ist mit einem 
zeitlichen Vorlauf von mindestens 12 Wo-
chen zu rechnen. Eine gleichzeitige Ab-
schaltung beider Stromkreise ist nicht 
möglich. 

 
Vor Beginn von Bauarbeiten ist die DB Energie 
rechtzeitig (mindestens 14 Tage) zur Unterwei-
sung der bauausführenden Firma zu verständigen 
(Ansprechpartner Herr Manfred Wahlen, Tel.: 
0221/1414700). 
 
Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange während der Offenlage  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

1 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 
Kreisstelle Heinsberg, Gereonstr. 80 41747 Vier-
sen 
Schreiben vom 24.02.2017 

  

 Unsere Stellungnahme wurde zur Kenntnis ge-
nommen. Unserer Anregung, die überschüssigen 
Ökopunkte in ein Ökokonto einzubuchen, soll laut 
Abwägungsvorschlag nicht gefolgt werden. 
 
Die Begründung für diese Ablehnung kann nicht 
nachvollzogen werden: Die Ablehnung wird damit 
begründet, dass „aufgrund der Lage zwischen 
Autobahn und Bahntrasse … dem Plangebiet 
keine höherwertige Funktion zugesprochen wer-
den (kann).“ 
 
Außerdem wurde die Begründung zum Bebau-
ungsplan wie folgt ergänzt: „Eine Übertragung 
des Wertzugewinns auf das Ökokonto der Stadt 
ist nichtmöglich, da ein Solarpark – zumal an ei-
nem stark verinselten Standort – nicht als Instru-
ment der Planung zur Kompensation von Eingrif-
fen anzusehen ist. Primäres Entwicklungsziel ist 
hier die Erzeugung erneuerbarer Energien und 

Die Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt 
Erkelenz bis zur 24. Änderung umfasst eine bandar-
tige Struktur entlang der Düsseldorfer Straße, die 
Bestandteil eines zusammenhängenden Netzes von 
Flächen ist, die für Ausgleichsmaßnahmen potenziell 
zur Verfügung stehen. In ihrer Funktion als Bestand-
teil dieses übergeordneten Netzes stand und steht 
die Qualität der Teilfläche am Rande des Geltungs-
bereichs für potenzielle Ausgleichsmaßnahmen nicht 
in Abrede. Die Fläche kann – aufgrund der extensi-
ven Nutzung des Bereichs entlang der Düsseldorfer 
Straße – nach wie vor als Bestandteil dieses Netzes 
angesehen werden. Gleichwohl ist zu beachten, 
dass die Maßnahme der Errichtung einer Photovolta-
ik-Freiflächenanlage einen Eingriff an sich darstellt 
(Versiegelungen, Bodenbewegungen, Errichtung 
Technischer Anlagen, etc.) und somit – trotz des rein 
rechnerischen Überschusses von Ökopunkten – 
nicht zu einer pauschalen Verbesserung von Natur-
haushalt und Landschaftsbild führt, wie dies bei ei-

Der Anregung der Aufnahme der gene-
rierten Wertpunkte in das Ökokonto der 
Stadt Erkelenz kann nicht gefolgt wer-
den. 
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nicht die Optimierung von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild…“ (Begründung zum BP, De-
zember 2016). 
 
Die in beiden Begründungen angeführte Insellage 
als Hinderungsgrund steht in direktem Wider-
spruch zu den Ausführung zum aktuellen Flä-
chennutzungsplan: „Der rechtsgültige Flächen-
nutzungsplan stellt für den Änderungsbereich 
Flächen für die Landwirtschaft dar. Nordöstlich 
der Düsseldorfer Straße ist ein Streifen als Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
überlagernd dargestellt. Diese Fläche bietet im 
Flächennutzungsplan im Sinne einer Angebots-
planung eine mögliche Ausgleichsfläche für die 
verbindliche Bauleitplanung. Zum Zeitpunkt der 
Aufstellung der 24. Änderung wurde diese poten-
zielle Ausgleichsfläche bislang nicht in Anspruch 
genommen.“ (Begründung zum FNP, Oktober 
2016). 
 
In der Begründung zum BP (Stand Dezember 
2016) wird weiter ausgeführt: „…Die Planung an 
diesem Standort ist nicht geeignet, ein Land-
schaftsbild im Sinne des BNatSchG wiederherzu-
stellen bzw. neu zu gestalten oder andernorts 

ner originär dem Natur- und Landschaftsschutz die-
nenden Maßnahme der Fall wäre. Insofern ist – auch 
nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Kreises Heinsberg – eine Einbuchung in 
das Ökokonto der Stadt Erkelenz nicht möglich. 
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verlorengehende Funktionen im Gefüge des Na-
turhaushalts in Form einer gleichwertigen Wie-
derherstellung auszugleichen.“ 
 
Da grundsätzlich auch Entsiegelungsmaßnahmen 
als Kompensationsmaßnahmen infrage kommen, 
ist für uns nicht ersichtlich, warum die in diesem 
Fall geplante Extensivierung nicht den Anforde-
rungen an ein Ökokonto genügen kann. Würden 
die oben beschriebenen Maßstäbe auf andere 
Situationen angewandt, müsste wohl künftig die 
Aufforstung von Ackerflächen generell nicht mehr 
als Kompensationsmaßnahme anerkannt werden. 
 
Daher wird unsere Anregung zur Einbuchung in 
ein Ökokonto aufrechterhalten. Durch die Einbu-
chung von 21.215 Ökopunkten müssten zukünftig 
rund 7.72 m² Ackerfläche (gem. Berechnung in 
Tabelle 3, Begründung zum Bebauungsplan) we-
niger für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch 
genommen werden. 
 
  

2 LVR, Amt für Bodendenkmalpflege, Endenicher 
Str. 133, 53115 Bonn 
Schreiben vom 16.03.2017 
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 Die Sachverhaltsermittlung im südlichen Teil des 
Bebauungsplanes ist nun abgeschlossen. 
In meiner Stellungnahme vom 30.8.2016 habe ich 
darauf hingewiesen, dass südlich des Plangebie-
tes konkrete Hinweise auf eine römische Siedlung 
vorlag, die bis in das Plangebiet reichen könnte.  
Durch eine Sondage entlang der südlichen Gren-
ze des Plangebietes sollte daher im Rahmen der 
UVP  geklärt werden, inwieweit die Belange des 
Bodendenkmalschutzes durch die Planung tan-
giert werden. Die Prognose bestätigte sich. 
 
In dieser Sondage wurde neben mehreren römi-
schen Gruben auch zwei römische Gebäudefun-
damente erfasst, die sich schwerpunktmäßig in 
der westlichen Hälfte der Sondage lagen. Zur 
Abgrenzung des Bodendenkmals waren zwei 
weitere Sondagen nach Norden erforderlich, die 
aber keine weiteren archäologisch relevanten 
Befunde erbrachten. Es ist daher davon auszu-
gehen, dass sich zwischen der südlichen 
Hauptsondage und den nördlichen Sondagen die 
Grenze des römischen Landgutes befindet. 
 
Die Planung sieht eine Photovoltaikanlage vor, 
die in der Regel mit minimalen Erdeingriffen ver-
bunden ist (Fundamentpfähle, Leitungen, Tra-

Die Stadt Erkelenz hat die Ergebnisse der archäolo-
gischen Sachverhaltsermittlung zur Kenntnis ge-
nommen. 
Eine Möglichkeit der planungsrechtlichen Festset-
zung für die Ausführung der Aushubarbeiten und 
Gründungsmaßnahmen besteht im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht. Gleichwohl können – wie ge-
fordert – Hinweise in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden, die im Rahmen der Genehmigung 
von Vorhaben zu beachten sind. 
Die im Rahmen der  Stellungnahme vorgeschlage-
nen Nebenbestimmungen werden als Hinweise in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Stellungnahme wird im Rahmen der 
planungsrechtlichen Möglichkeiten ge-
folgt. Die Hinweise für Erdarbeiten zum 
Schutz von Bodendenkmälern werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen und 
sind im Rahmen der Baugenehmigung 
verbindlich. 
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fostation). 
Da es sich bei den freigelegten archäologischen 
Befunden um Erdgruben und Fundamentstickun-
gen handelt, würde eine minimale punktuelle Stö-
rung der Fundamentpfähle für die Modultische die 
archäologische Aussagekraft dieser Befunde nur 
minimal beeinträchtigen. Trafostation und Leitun-
gungsgräben (abhängig von der Größe)  würden 
dagegen zu einer größeren Zerstörung der Bo-
dendenkmalsubstanz führen. 
 
Bedenken gegen die Planung bestehen daher 
prinzipiell nicht, wenn durch entsprechende Fest-
setzungen sichergestellt wird, dass im Zuge der 
Planausführung keine Erdbewegungen durchge-
führt werden, d.h. dass das Einsetzen der Fun-
damentpfähle für die Modultische auf dem Humus 
durchgeführt werden. Darüber hinaus sollte si-
chergestellt werden, dass die Erdeingriffe für Tra-
fostation und ggf. Leitungen sind dagegen durch 
eine archäologische Fachfirma zu begleiten. 
 
Sollten Sie sich diesem Vorschlag anschließen 
könne, bitte ich durch Nebenbestimmungen in der 
Genehmigung sicherzustellen, dass 
auf Veranlassung und Kosten des Vorhabenträ-
gers (§ 29 DSchG NRW) 
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*             die Erdarbeiten für die Errichtung der der 
Trafostation ausschließlich unter archäologischer 
Fachaufsicht nach Maßgabe einer Erlaubnis gem. 
§ 13 DSchG NW durchgeführt werden, 
 
*             der Oberbodenabtrag in den vorgenann-
ten Bereichen durch Abziehen mittels Bagger mit 
Böschungslöffel (glatte Schneide) unter archäolo-
gischer Fachaufsicht durchgeführt wird, 
 
*             die archäologische Baubegleitung der 
Leitungsverlegungen gewährleistet wird, sofern 
diese in offener Bauweise erfolgen (bei Verlegung 
der Leitungen im Pflugverfahren ist die archäolo-
gische Begleitung nicht erforderlich), 
 
*             auftretende archäologische Befunde und 
Funde nach Maßgabe der Erlaubnis gem. § 13 
DSchG NW fachgerecht untersucht, geborgen 
und dokumentiert werden. 
 
Für die archäologischen Begleit-, Untersuchungs- 
und Dokumentationsmaßnahmen durch das be-
auftragte archäologische Fachunternehmen ist 
eine Erlaubnis gem. § 13 DSchG NW erforderlich, 
die die Obere Denkmalbehörde (Kreis Heinsberg) 
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im Benehmen mit dem LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland erteilt. Dem entspre-
chenden Antrag des beauftragten Fachunterneh-
mens ist ein fachliches Konzept beizufügen. 
 
Es empfiehlt sich in jedem Fall, die bauseits er-
forderlichen und unter archäologischer Fachauf-
sicht durchzuführenden  Erdeingriffe mit genü-
gendem zeitlichen Vorlauf durchzuführen, da im 
Falle des Auftretens archäologischer Befunde 
deren fachgerechte Untersuchung, Bergung und 
Dokumentation eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen wird. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
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31.03.2017
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXII "Umsiedlung Keyenberg, 
Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath", Erkelenz-Mitte
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.04.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 13.12.2016 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaftsförderung und Betriebe die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath“, 
Erkelenz-Mitte, beschlossen und beschlossen, das Verfahren im vereinfachten Ver-
fahren gem. § 13 BauGB durchzuführen. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berver-
ath“, Erkelenz-Mitte, ist gem. § 13 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 4 
BauGB öffentlich auszulegen. Der Bezirksausschuss Erkelenz-Keyenberg/Ven-
rath/Borschemich  und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
zu beteiligen. 

1. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 
09.02.2017 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens keine abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen. 
.



Vorlage A 61/398/2017 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 2/3

2. Beteiligung des Bezirksausschusses 
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Keyenberg, Venrath, Borschemich wurde mit Schrei-
ben vom 09.02.2017 beteiligt. 
In seiner Sitzung am 28.03.2017 wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss (als Empfehlung an die Verwaltung):
„Der Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath/Borschemich stimmt der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, 
Berverath“, Erkelenz-Mitte, zu.“ 

Abstimmungsergebnis: einstimmig, 2 Enthaltungen

3. Beteiligung des Bürgerbeirates
Der Bürgerbeirat Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath wurde betei-
ligt.
In seiner Sitzung am 26.02.2017 wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss (einstimmig): „Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.: 
XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath“, Erkelenz-
Mitte, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.“

4.   Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen,  Wirtschaftsförde-
rung und Betriebe vom 13.12.2016 wurde der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berver-
ath, Erkelenz-Mitte, nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 4 vom 03.02.2017 in der 
Zeit vom 13.02.2017 bis 13.03.2017  öffentlich ausgelegt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden keine abwägungsrelevante Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge vorgetragen. 

Umweltverträglichkeitsprüfung

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass im Vereinfachten Verfah-
ren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
und § 10 Abs. 4 abgesehen wird.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, 
Unter-/Oberwestrich, Berverath“, Erkelenz-Mitte, soll in dieser Sitzung als Satzung 
gemäß § 10 BauGB beschlossen  werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. Auf-
grund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen ge-
währleistet. 
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Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere  auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXII „Umsiedlung Keyenberg, 

Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath“, Erkelenz-Mitte, wird gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Eine Vergrößerung der Verkehrserschließungsflächen hat eine Erhöhung der Er-
schließungskosten zur Folge.

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXII 
„Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath“, Erkelenz-Mitte
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Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 "Hinter Klüschgarten", Erkelenz-Kückho-
ven
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB so-
wie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.04.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie-
be
27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 19.04.2016 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaftsförderung und Betriebe die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, Erkelenz-Kückhoven, beschlossen und die Verwal-
tung beauftragt, einen Entwurf des Bebauungsplanes zu erarbeiten. In der Sitzung 
wurde beschlossen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/2 „Hinter 
Klüschgarten“, Erkelenz-Kückhoven, die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
sowie den Bezirksausschuss  Erkelenz-Kückhoven zu beteiligen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 13 vom 16.06.2016  be-
kannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 28.06.2016 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden  während des  Beteili-
gungsverfahrens  abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anla-
ge – Stellungnahmen der  Öffentlichkeit  und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufge-
listet sind.
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2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom  
10.06.2016 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens  abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die 
in der Anlage – Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange – zur Abwägung und Beschlussfas-
sung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Kückhoven  wurde mit Schreiben vom 10.06.2016 
beteiligt. 
Seitens des Bezirksausschusses wurden bisher keine Stellungnahmen eingereicht.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und   4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
entschieden und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
gefasst werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. Auf-
grund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen ge-
währleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere  auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB von 

der Öffentlichkeit und § 4 Abs. 1 BauGB von den Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, Erkelenz-Kückhoven, 
wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange, wie 
in der als Anlage – Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange – zur Beschlussvorlage 
des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, Erkelenz-Kückho-
ven, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage 
– Stellungnahmen der Öffentlichkeit und  Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - sind Bestandteil dieses Beschlusses.
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2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, Erke-
lenz-Kückhoven,  ist unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse auf die Dauer 
eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung wird durch 
einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Erkelenz und der Grundstücks- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG (GEE) sicherge-
stellt.

Anlagen:
Anlage – Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange -  zur Beschlussvorlage des Bebauungspla-
nes Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, Erkelenz-Kückhoven

Anlage – Stellungnahme Öffentlichkeit Schreiben vom 08.07.2016 und 05.08.2016 
Änderungen Städtebaulicher Entwurf

Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/2 „Hinter 
Klüschgarten“, Erkelenz-Kückhoven
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage des
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Öffentlichkeit, Schreiben vom 08.07.2016
Vielen Dank für das angenehme Gespräch am Freitag, In der Stellungnahme wird zur Berücksichtigung der Be- Den Anregungen der Stel
dem 08.07.2016 in Ihrem Büro. lange des Anliegers Kiefernweg im Bereich der nördli- Iungnahme zur Planänderung

chen Plangebietsgrenze eine Änderung der städtebauli- wird nicht gefolgt. Die Ge
Bei diesem Termin stellte ich Ihnen die von unserem chen Planung gemäß der als Anlage beigefügten Pla- samtlänge der überbaubaren
Büro entwickelte Überarbeitung Ihres Städtebaulichen nung angeregt. Grundstücksflächen an der
Entwurfes vor. Diesen Plan habe ich Ihnen erörtert und Mit der angeregten nördlichen Verlängerung der Ver- nördlichen Plangebietsgrenze
alsdann überlassen. Die gelb markierten Flächen stellen kehrsflächen der Stichstraßen um jeweils ca. 17 m sowie zwischen Kirchweg und mitti
die Veränderungen dar, welche sich aus den Vorstellun- Verlagerung möglicher Baukörper in östlicher und westli- ger öffentlicher Grünfläche ist
gen der angrenzenden Nachbarschaften ergeben. Diese cher Richtung soll ein „verbauen“ der Ortsrandlage ge- zu reduzieren.
sind Ihnen bereits aus Vorgesprächen teilweise bekannt. mildert, ein „versperren“ der gesamten Aussicht verhin
Den größten Teil der Veränderungsvorstellungen be- dert und ein „wenig Fernsicht“ gewährleistet werden.
kommen Sie noch von der Nachbarschaft Hasenweg Infolge der angeregten Planänderung wird die Breite der
gesondert dargestellt. Bei den Belangen der Nachbar- überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich der Wen-
schaft Kiefernweg geht es in erster Linie darum, die der- deanlagen um jeweils ca. 10 m auf ca. 13 m reduziert,
zeit hoch zu bewertende Qrtsrandlage, nicht so gravie- eine Kopfbebauung der platzadigen Wendeanlagen zu
rend, wie in Ihrem Entwurfsvorschlag dargesteUt, zu ver- rückgenommen und mögliche Baukörper parallel der
bauen. südlichen Grundstücksgrenzen der Angrenzer verscho

ben. Die Anzahl möglicher Baugrundstücke und Baukör
Daher wurde die Stichstraße hinter meinem Grundstück per sowie deren Abstand zu den nördlichen Grundstü
zum Feld hin, leicht in Richtung Grünzug verdreht, und cken der Angrenzer Kiefernweg werden hierdurch nicht
somit parallel zu den Stichstraßen Waldweg und Ha- verändert. Für das Flurstück 193, 82 und 207 entstehen
senweg geplant. Ferner wurden die Wendehämmer in gemäß der angeregten Planänderung Sichtbeziehungen
den Stichstraßen, Richtung Kiefernweg, ans Ende der über die Verkehrsflächen der Stichstraßen auf die süd-
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‘ Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

Stichstraße gesetzt, damit die querliegenden Baukörper lichste Bebauung im Plangebiet. Für die weiteren
nicht die gesamte Aussicht versperren. Durch diese ge- Grundstücke an der nördlichen Plangebietsgrenze tritt
ringfügige Planungsänderung hat niemand einen Nach- keine Veränderung ein, bzw. eine mögliche parallele
teil, aber die Anwohner des Kiefernweges den Vorteil, Neubebauung wird auf diese Grundstücksgrenzen be
dass sie zumindest noch ein wenig Fernsicht haben. Bei schränkt. Mit der angeregten Planänderung ist eine Er
den Grundstücksgrößen an den Stichwegen hat sich höhung des Verkehrsflächenanteils um rd. 190 m2 ver
durch diese geringfügige Verdrehung des Weges und bunden, der Anteil der Wohngebietsflächen wird ent
Verlagerung der Wendehämmer nichts verändert, sprechend verringert.

Auch mit der angeregten Planänderung ist weiterhin eine
Den von uns erstellten Plan mit den gelben Markierun- Bebauung parallel der nördlichen Plangebietsgrenze
gen schickt Ihnen mein Mitarbeiter XXX heute mit ge- möglich, an der rd. 140m Plangebietsgrenze zwischen
sonderter Mau zu. Kirchweg und mittiger öffentlicher Grünfläche verändern

sich mit angeregter Planänderung die Sichtverhältnisse
Ich bitte um wohlwollende Beachtung der Interessen der für Grundstücke Kiefemweg auf einer Länge von rd,
Nachbarschaft Kiefemweg. 40m. Der Abstand möglicher Bebauung zu den Grund

stücksgrenzen Kiefernweg ist mit mindestens 7 bis ca.
Falls Fragen und Abklärungen mit mir gewünscht wer- 12 m größer als die Mindesttiefe der Abstandsflächen
den, so bitte ich um Kontaktaufnahme ab dem 01 .08.16. gemäß BauO NRW. Die Bebauung Kiefernweg befindet

sich in einem Abstand von rd. 20 bis 25m zur Plange
Vielen Dank für die Beachtung unserer Anliegen. bietsgrenze. Parallel der nördlichen Plangebietsgrenze

festgesetzte öffentliche Grünfläche und Fußweg vergrö
ßern die Abstände und trennen die vorhandenen und
geplanten Grundstücke. Belangen nördlicher Angrenzer
wird damit ausreichend Rechnung getragen. Mit Sied
lungserweiterungen an bebauten Ortslagen zur Deckung
der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ist eine Verände
rung der Sichtbeziehungen für bestehende, an den Frei-
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

raum grenzende Grundstücke nicht zu vermeiden, in der
Ortslage Kückhoven betrifft dies nördlich und östlich dem
Plangebiet angrenzende Grundstücke. Das Interesse an
der Erhaltung des Blicks auf eine unverbaute freie Land
schaft, der Schutz einer freien Aussicht ist in aller Regel

; nicht abwägungserheblich. Aufgrund der festgesetzten
offenen Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusem, den
zwischen der geplanten Bebauung verbleibenden Gar
tenflächen sowie den öffentlichen Grünflächen in der
Plangebietsmitte, ist die planbedingte Einschränkung
zumutbar. Das städtebauliche Interesse an einem spar-
samen Umgang mit Grund- und Boden, die Minimierung
von Eingriffen in Natur und Landschaft, das städtebauli
che Ziel den Zwischenraum einzelner Gebäude im Be
reich der Straßenräume zu gestalten ist weiterhin zu
beachten. Eine teilweise Berücksichtigung der Stellung
nahme und Minderung möglicher Bebauung im nördli
chen Bereich des Plangebietes kann durch eine Redu
zierung der überbaubaren Grundstücksflächen erreicht
werden. Unter Wahrung ausreichender Bebaubarkeit
möglicher Wohnbaugrundstücke kann die Gesamtlänge
der überbaubaren Grundstücksflächen an der nördlichen
Plangebietsgrenze zwischen Kirchweg und mittiger öf
fentlicher Grünfläche von rd. 48 m auf rd, 28 m reduziert
werden.
Die Darstellungen in der Plananlage der Stellungnahme
zu__Grundstücksaufteilungen__und__Verkehrsinseln__sind
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.
Hinsichtlich anderer Planbetroffener, der lt. Stellung
nahme von der Nachbarschaft Hasenweg gesondert
vorzutragenden, in der Plananlage der Stellungnahme
dargestellten Verkehrsanbindungen und Lage Regen
rückhaltebecken, wird auf die Stellungnahme und Abwä
gung zu lfd. Nr. 2 Öffentlichkeit verwiesen.

2 Offentlichkeit, Schreiben vom 05.08.2016
In der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir die In der Stellungnahme wird zur Berücksichtigung der Be- Den Anregungen der Stel
Vertretung der lnteressengemeinschaft Hasenweg“ in lange der Anlieger der Straße Hasenweg (Stichweg) lungnahme zur Planänderung
Kückhoven an; unsere ordnungsgemäße Bevollmächti- eine Änderung der verkehrlichen Erschließung des wird nicht gefolgt.
gung wird anwaltlich versichert, schriftliche Vollmacht auf Plangebietes, hier der Anbindung an das örtliche Ver- Für die Zeit der Realisierung

: Wunsch gerne nachgereicht. Die Interessengemein- kehrsnetz, angeregt. des Bebauungsplanes ist un
schaft besteht aus einer Vielzahl von Grundstückseigen- Zur Begründung wird angeführt, dass die geplante Er- ter Berücksichtigung besonde
tümern und Mietern im Bereich der Wohnlage Hasenweg schließung zu ‚unzumutbaren Belastungen derjenigen rer Sicherungsmaßnahmen
in Kückhoven. Die einzelnen Mitglieder wollen Sie bitte Eigentümer führt, die ihre Grundstücke im Bereich des der freien Strecke eine Bau-
der anliegenden, von den einzelnen Beteiligten eigen- Hasenweg haben. Für die Anwohner und Verkehrsteil- stellenzufahrt von der K33 mit
händig unterzeichneten Liste entnehmen. Wir sind be- nehmer würde ein „erhebliches Gefahrenpotenzial eröff- dem Baulastträger der K33 zu
auftragt und legitimiert, die im wesentlichen gleichlau- net“, die Straße Hasenweg (Stichstraße) sei aufgrund prüfen.
tenden Einwendungen gegen den eingangs genannten ihrer Gestaltung nicht als alleinige Zufahrtstraße geeig
Bebauungsplan für alle Beteiligten vorzutragen. net, der Einfahrtbereich würde wegen unübersichtlicher

Lage von vielen Verkehrsteilnehmern nicht hinreichend
Unsere Einschaltung versteht sich vor dem Hintergrund beachtet, es bestünden bereits derzeit hohe Verkehrsbe
des zurzeit laufenden Bebauungsplanverfahrens Nr. lastungen die zu mehr Begegnungsverkehr und Rück
1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“. Auf die Vorlage der stau führten, eine unzumutbare Belastung durch Bau
Verwaltung A 61/364/2016 vom 17.03.2016 hat der Aus- verkehr käme hinzu.
schuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförde
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lfd.
Nr. Stellungnahme Abwagungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

rung und Betriebe in seiner Sitzung vom 1904.2016 den
Beschluss über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1
BauGB und Erarbeitung eines Entwurfes des Bebau
ungsplanes Nr. 1000.2/2 ‚Hinter Klüschgarten“, Er
kelenz-Kükhoven, sowie Einleitung des frühzeitigen Be
teiligungsverfahrens gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1
BauGB gefasst. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung hat am
28.06.2016 stattgefunden. Die Vorstellung der Planung
hat ein Teil der Mitglieder meiner Mandantin dazu ge
nutzt, bereits mündlich Bedenken gegen bestimmte As
pekte der aktuellen Planvorstellungen zu äußern.

Mit der vorliegenden Stellungnahme knüpfen wir hieran
an und geben noch einmal folgendes zu bedenken:

Die Kritik der Mitglieder unserer Mandantin entzündet
sich ganz wesentlich an dem Umstand, dass die
kehrliche Erschließung des neuen Baugebietes in ihrer
jetzigen Form zu erheblichen, letztlich unzumutbaren
Belastungen derjenigen Eigentümer führt, die ihre
Grundstücke im Bereich des Hasenweg haben. Der
Ubersichtlichkeit halber haben wir den Bereich, um den
es geht, in der nachstehen Übersicht markiert:

1. Die Erschließung des Baugebietes soll ausschließlich
in nördlicher Richtung über den Hasenweg erfolgen, und
zwar mit der Begründung, dass diese Straße bereits in

In der Stellungnahme wird auf den in der Anlage beige
fügten Plan, „Anderungen zum städtebaulichen Entwurf
Stand April 2016 als Planalternative verwiesen. Vorge
schlagen werden neben den im Entwurf des Bebau
ungsplanes vorgesehenen Erschließungen mit Anbin
dung an den Hasenweg (Stichstraße) und Waldweg zu
sätzliche Anbindungen an den Kirchweg im Osten und
die K 33 Katzemer Straße im Westen als „primäre Er
schließung.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird der im
seit 2001 rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt
Erke(enz zur gezielten Entwicklung und Wohnraumver
sorgung des Siedlungsschwerpunktes Kückhoven dar
gestellte Wohnbauflächenstandort 1200.2 weiter entwi
ckelt.
Ein erster Teilabsehnitt wurde mit Aufstellung des Be
bauungsplanes Nr. 1200.2/1 ‚Am Dorf, Rechtskraft
2009, bereits realisiert. Hierbei wurde der Wohnbauflä
chenstandort des Flächennutzungsplanes insgesamt
hinsichtlich der Erschließung und Anbindung an das ört
liche Verkehrsnetz betrachtet. Die Festsetzungen der
Verkehrsflächen des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/1
Am Dorf‘ berücksichtigen bereits die Erschließung der
südlichen Teilfläche, der Stichweg Hasenweg wird mit
einer Verkehrsflächenbreite von 11,0 m festgesetzt. Eine
Festsetzung der Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter
Bereich“ wurde daher nicht vorgenommen.
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lfd.
Nr.

Stellungnahme Abwagungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

dem Bebauungsplan Nr. 1000.2/1 „Am Dorf‘ hierzu vor- In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1000.2/1
gesehen und entsprechend ausgebaut worden sei. Über „Am Dorf wird unter Punkt 4.1 darauf hingewiesen, „Die
den Hasenweg, der in den Kreisverkehr Katzemer Stra- südlich von der Straße Hasenweg ausgehende Erschlie
ße/Pescher Straße mündet, sei somit eine ausreichende ßung von 11,0 m Breite ist für eine eventuell spätere
Anbindung an das überörtliche Netz gesichert; die innere Erschließung weiterer Wohnbauflächen des Flächennut
Erschließung des Baugebietes soll durch mehrere Stich- zungsplanes im Süden vorgesehen‘, unter Punkt 5.2
Straßen erfolgen. wird ausgeführt, dass der nach Süden ausgerichtete

Stich so ausgelegt ist, dass er zukünftig auch eine Er-
Nach den bisherigen Mitteilungen legt die Verwaltung schließungsfunktion für die südlich angrenzenden im
hierbei — ohne dass dies aus der Planvorlage sicher er- Flächennutzungsplan dargestellten Baulandreserven
kennbar wird — ein Verkehrsaufkommen im neuen Bau- übernehmen kann.
gebiet von 450 Fahrzeugbewegungen täglich zu Grunde. Im Verkehrsentwicklungsplan, Fortschreibung 2005 —

2008, ist das Verkehrsnetz der Ortslage Kückhoven
Wir halten das für eine ausgesprochen moderate An- gemäß der Netzfunktion gegliedert. Zusammen mit der
nahme. Es ist mit einem dauerhaft hohen Verkehrsauf- Straße In Kückhoven und der Servatiusstraße ist die in
kommen zu rechnen, zumal während der Bauzeit. Be- west-ost-Richtung verlaufende Straße Hasenweg als
sonders misslich erscheint der Umstand, dass die GEE Sammelstraße klassifiziert und übernimmt diese Funkti
den Eigentümern der Grundstücke im Bereich Hasen- on mit der Servatiusstraße für die südliche Ortslage.
weg den Erwerb seinerzeit ausdrücklich mit dem Argu- Der nach Süden führende Stichweg Hasenweg im Plan
ment schmackhaft gemacht halle, es handele sich um gebiet des Bebauungsplanes Nr. 1000.2/1 Am Dorf‘ ist
eine ruhige Wohnlage, die für junge Familien geradezu entsprechend den Festsetzungen realisiert, im Trenn
ideal sei. Wenn die Stadt ihre jetzigen Planungen ver- prinzip mit ausreichenden Fahrbahn- und Gehwegbrei
wirklichen wollte, bleibt von dem Versprechen der SEE ten sowie Kurvenradien für seine vorgesehene Funktion
nichts mehr übrig, ausgebaut. Die Verkehrsfunktion einschränkende Sicht

verhältnisse bestehen nicht. Für diesen Abschnitt des
2. Die Belastung für die Anwohner des Hasenweg ist Hasenweg wurde verkehrsrechtlich eine Tempo 30-Zone
unzumutbar. Der südwestliche Abschnitt des Hasenweg (Verkehrszeichen 274.1) angeordnet.
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rid.
Nr. Stellungnahme Abwagungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

ist als Stichstraße ausgebaut mit der verkehrsrechtlichen Der Bebauungsplan Nr. 1000.2/1 „Am Dorf wird mit Be
Anordnung einer Spielstraße. Schon das zeigt, dass die gründung seit Rechtskraft mit Bekanntmachung vom
Straße — nicht von ihrer Ausbaubreite, sondern von ihrer 18.12.2009 zu jedermanns Einsicht bereitgehalten, über
Gestaltung insgesamt — nicht als alleinige Zufahrtstraße den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. In der
für ein derart großes Baugebiet dienen kann. Vom Kreis- Stellungnahme wird nicht vorgetragen, dass eine nicht
verkehr Katzemer Straße/Hasenweg kommend, stellt der eindeutige, unvollständige oder auch falsche Auskunft
vordere Abschnitt des Hasenweg, der die Zuwegung über den Bebauungsplan Nr. 1000.2/1 „Am Dorf‘ durch
bilden soll, ein Nadelöhr dar. Für Anwohner und Ver- die Verwaltung erteilt wurde.
kehrsteilnehmer wird ein erhebliches Gefahrenpotential Zur Berücksichtigung der Umweltbelange wurde eine
eröffnet. Dabei treten in dem Bereich schon jetzt genü- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr.
gend Probleme auf, denn viele Verkehrsteilnehmer be- 1000.2/2 »Hinter Klüschgarten“ erstellt, in der auch die
achten den Einfahrtbereich in den Hasenweg wegen der Veränderung der Verkehrsgeräuschsituation auf beste-
unübersichtlichen Lage nicht hinreichend. Bei den hier henden Straßen im Zusammenhang mit dem Vorhaben
anzustellenden Überlegungen ist auch der Umstand zu durch den Quell- und Zielverkehr des Plangebietes be
berücksichtigen, dass das Verkehrsaufkommen aus der wertet wird. Nach den Ergebnissen der Untersuchung
Ortsmitte in Richtung Kreisverkehr zu den Spitzenzeiten werden aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkom
sehr hoch ist, weshalb es dann zu noch mehr Begeg- mens und den Abstandsverhältnissen die Immissions
nungsverkehr im Bereich vor der Abbiegung in den Sei- grenzwerte durch den Plangebietsverkehr innerhalb ei
tenteil des Hasenweg kommen wird. Dass sich Verkehr nes Reinen oder Allgemeinen Wohngebietes tags und
zurückstaut, ist keinesfalls ausgeschlossen, auch nachts weder erreicht noch überschriften. Ein Er

reichen der Zumutbarkeitsschwelle im Bereich beste-
In dem Bereich wohnen viele Eltern mit kleinen und hender baulicher Nutzungen wird ausgeschlossen.

• kleinsten Kindern. Schon jetzt gibt es insgesamt 10 Km- Grundlage der Betrachtung war ein abgeschätzter Ziel-
der im Vorschulalter, was wie gesagt niemanden ver- und Queliverkehr des Piangebietes von ca. 450 KW24h.
wundern sollte, denn die Grundstücke wurde mit dem In einer Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr.
Argument ‚jamilienfreundliche Lage“ von der GEE be- 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“ sind die in Zukunft zu
worben und verkauft. Die Eltern haben schlichtweg erwartenden Verkehrsbelastungen aus der Überlagerung
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lfd.
Nr.

Stellungnahme Abwagungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

Angst vor einer exorbitant zunehmenden Verkehrsbelas
tung und der damit verbundenen Gefährdung ihrer Kin
der. Der PKW-Verkehr ist schon belastend genug, wenn
aber der Bauverkehr für 60 bis 70 Grundstücke hinzu-
kommt, ist die Situation schlichtweg unzumutbar.

3. Wie bereits mündlich vorgetragen, ist die Entlastung
des Hasenweg als Zufahrtstraße daher zwingend gebo
ten. Es bestehen mehrere Möglichkeiten, wie dies ge
schehen könnte. Allen ist gemein, dass der Hasenweg
selbstverständlich zur Erschließung eingebunden bleibt,
aber spürbar entlastet wird.

Die von mir vertretene Interessengemeinschaft Hasen-
weg betreibt keine Sankt-Florians-Politik, das heißt, sie
verlagert nicht einfach die hier angesprochenen Proble
me in Richtung anderer Beteiligter. Es geht nicht um
Verhinderung, sondern um konstruktiven Dialog. Um den
Beteiligten aus Verwaltung und Politik die Ernsthaftigkeit
ihres Anliegens zu verdeutlichen, haben die Anlieger
sich gerade nicht nur Gedanken darüber gemacht, was
aus ihrer Sicht nicht geht, sondern sie unterbreiten
nachstehend Vorschläge, wie es besser gehen könnte.
Dazu reichen wir die anliegende Übersicht „Änderungen
zum städtebaulichen Entwurf Stand April 2016“ zu den
Akten, die eine aus unserer Sicht sinnvolle Alternative zu
dem bislang vorliegenden Konzept darstellt.

der heutigen Verkehre, festgestellt mittels aktueller Ver
kehrszählung, mit den zusätzlichen Verkehren aus dem
Bebauungsplangebiet ermittelt. Die Berechnungsergeb
nisse ergeben für die Spitzenstunde ausreichende Quali
täten des Verkehrsablaufes mit der Verkehrsqualität A in
den Knotenpunkten Kreisverkehrsplatz Katzemer Straße
(K33)/Pescher Straße / Hasenweg, Hasenweg / Stich-
straße Hasenweg (Vorfahrtsregelung „rechts vor links)
und Hasenweg / Waldweg. Für die Stichstraße Hasen-
weg wurde der ungünstigste Fall angenommen, der ge
samte zusätzliche Verkehr infolge der geplanten Bebau
ung wird über die Stichstraße Hasenweg geführt. In den
untersuchten Knotenpunkten ist ein reibungsloser Ver
kehrsablauf ohne Rückstauerscheinungen zu erwarten.
Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, wie
z. B. Änderung der Betriebsform und /oder Anlegen von
zusätzlichen Abbiegespuren sind nicht erforderlich. Ne
ben der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Knoten
punkte wurden auch die verkehrlichen Auswirkungen im
Hinblick auf steigende Verkehrsbelastungen in der
Stichstraße Hasenweg untersucht. Gemäß der ermittel
ten zukünftigen Verkehrsbelastung infolge der geplanten
Bebauung werden die Stichstraße Hasenweg rd. 608
PKW-E am Tag zusätzlich benutzen. In der nachmittägli
chen Spitzenstunde liegt die Erhöhung bei rd. 19 PKW-E
im Quell- und rd. 36 PKW im Zielverkehr. Die Zusatzbe
lastung der Stichstraße Hasenweg am Nachmittag be
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trägt insgesamt rd. 55 PKW-E pro Stunde. Die Höhe der
Das Konzept besticht in verschiedener Hinsicht: Zusatzbelastung als auch der Gesamtbelastung im Stra

ßenquerschnitt, die für beide Fahrtrichtungen einschließ
Es gibt zwei Grundstücke weniger als nach der aktuellen lich geplanter Bebauung in Zukunft bei rd. 68 PKW-E in
Planung, doch bringt das sogar Vorteile. Zum einen der Spitzenstunde liegt, ist als gering einzustufen. Die
bleibt die zu vermarktende Fläche unter dem Strich Stichstraße Hasenweg besitzt mit einer zukünftigen Be
gleich groß, das heißt, der Stadt Erkelenz — respektive lastung von 68 PKW-E in der Spitzenstunde eine gerin
der SEE — entsteht kein finanzieller Nachteil. Zum ande- gere Belastung als ein Wohnweg n. Richtlinie für die
ren konnten einige der im nördlichen Teil des Plangebie- Anlage von Stadtstraßen, der bei einer Ausbaubreite von
tes gelegenen Grundstücke durch die Umplanung größer 4,5m eine Belastung von rd. 150 Kfz pro Stunde aufwei
und damit attraktiver zugeschnitten werden. sen darf.

Die aktualisierten Verkehrsdaten wurden in der Schall-
Die zentrale Erschließung innerhalb des neuen Gebietes technischen Untersuchung zum Bebauungsplan ergän
geschieht weiterhin durch eine Querstraße (W/O-Achse) zend betrachtet, die Auswirkungen durch den Ziel- und
und jeweils davon in nördlicher Richtung abgehende Quellverkehr des Plangebietes auf öffentlichen Straßen
kleinere Seitenstraßen. Der Hasenweg ist als Erschlie- sind aus schalltechnischer Sicht weiterhin nicht beurtei

: ßung weiter vorhanden, auch bleibt die Verbindung zum lungsrelevant.
Waldweg bestehen. Neu ist eine nach Osten gehende Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Pla
Verbindung in den Kirchweg, so dass der Bereich auch nung unzumutbare Belastungen der Eigentümer im Be
von dort für Verkehr aus der Ortsmifte angeschlossen reich des Hasenweg nicht zu erwarten sind.
ist. In diesem Bereich konnten nun auch einige Besu- Auch ein ‚erhebliches Gefahrenpotenziar‘ und Verkehrs
cherparkplätze angeordnet werden, die vorher gänzlich probleme im Bereich Stichstraße Hasenweg sind nicht
fehlten, ersichtlich.

Eine Änderung der mit dem Bebauungsplan geplanten
Die entscheidende Änderung gegenüber der bisherigen Verkehrserschließung ist demzufolge aus verkehrlichen
Planung besteht darin, dass es im westlichen Teil des und städtebaulichen Gründen sowie aus Gründen des
Plangebietes nun eine Einmündung von der bzw. in die vorbeugenden lmmissionsschutzes nicht erforderlich.
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!S..2 als primäre Erschließung des Plangebietes gibt.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, wie eine An-
bindung der Erschließungsstraße an die K 33 geschehen
könnte. Dabei muss man sich vor allen Dingen verge
genwärtigen, dass die Umsetzung des Baugebietes dazu
führt, dass die geschlossene Ortschaft“ Kückhoven im
verkehrsrechtlichen Sinne weiter südlich beginnt und
demzufolge auch das Ortschild (Zeichen 310) weiter
südlich aufgestellt werden kann. Damit könnte zugleich
eine Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgen, um den aus
Richtung Katzem kommenden Verkehr „herunter zu
bremsen“. Auch hierzu bestehen verschiedene Möglich
keiten, die im Gebiet der Stadt Erkelenz durchaus er
probt sind.

Sowohl das Straßen- wie auch das Straßenverkehrs-
recht sehen eine Verlegung des Ortseinganges (Beginn
der geschlossenen Ortschaft) vor, was durch Umsetzung
des Ortsschildes dokumentiert würde. Gemäß § 5 Abs. 4
FStrG ist eine geschlossene Ortslage derjenige Teil des
Gemeindebezirkes, der in geschlossener oder offener
Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne un
bebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder
ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung un
terbrechen den Zusammenhang nicht. Nach einer Ent
scheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts

Auch eine weitere Erschließung mit Anbindung an die
Straße Kirchweg für den Fahrverkehr ist nicht erforder
lich, die mit Bebauungsplanung mögliche fußläufige Ver
bindung zum Kirchweg bleibt hiervon unberührt. Eine
Verlegung der Regenversickerungsanlage, wie in der
Plananlage der Stellungnahme dargestellt, ist darüber
hinaus aufgrund der Geländesituation aus entwässe
rungstechnischen Gründen nicht zu empfehlen.
Unabhängig hiervon kann zur Minderung von Belastun
gen während der Realisierung des Bebauungsplanes
unter Berücksichtigung besonderer Sicherungsmaß
nahmen der freien Strecke eine Baustellenzufahrt von
der K33 mit dem Baulasfträger der K33 geprüft werden.
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vom 04.06.2010 (3 A 295/08) kommt es für die Bejahung
einer geschlossenen Ortschaft auch im Straßenver
kehrsrecht auf eine Verknüpfung mit dem innerörtlichen
Verkehr an; es sollen letztlich die aus dem FSIrG be
kannten Abgrenzungskriterien herangezogen werden
können. Die neue Bebauung würde als in jeder Hinsicht
dazu führen, dass sich die Ortschaft Kückhoven nach
Süden erweitert und dort auch im rechtlichen Sinne be
ginnt.

Das wiederum führt dazu, dass die Erschließungsstraße
genauso an die K 33 — bzw. dann erweiterte Katzemer
Straße — angeschlossen werden könnte, wie dies etwa
im Bereich des zuletzt erschlossenen Baugebietes „Am
Dorf geschehen ist. Dort wurde — ausgehend von der
Katzemer Straße- eine u-förmig verlaufende Straße
durch das Baugebiet geführt, so dass diese Straße
gleich an zwei Punkten auf die Katzemer Straße trifft.
Zur Verdeutlichung fügen wir einen Ausschnitt aus dem
damaligen Bebauungsplan hier bei. Dort, wo die — als
Spielstraße festgesetzte — Anwohnerstraße auf die be
vorrechtigte Katzemer Straße trifft, ist der Bordstein ab
gesenkt und der Ein4Ausfahrtbereich optisch hervorge
hoben. Dieselbe Lösung wurde für den Orteil „Fesch —

Neu gefunden. Dieser liegt fast auf gleicher Höhe wie
das Baufeld „Am Dorf‘, allerdings auf der gegenüberlie
genden Seite und wird ebenfalls über eine von der Kat
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zemer Straße abgehende Anwohnerstraße erschlossen.
Hier wie dort hat es nach Kenntnis des Unterzeichners
bislang keinerlei Probleme oder gar Unfälle gegeben.
Die Ein- und Ausfahrtbereiche sind gut sichtbar und
werden sowohl von den ein-/ausfahrenden Fahrzeugen
wie auch von dem bevorrechtigten Verkehr auf der Kat
zemer Straße akzeptiert und beachtet. Zur Veranschau
lichung der Situation verweisen wir auf die nachfolgen
den Fotos (Stand Juli 2016)
Es gibt kein vernünftiges Argument, das dagegen
spricht, diese Lösung auch für das neue Baufeld „Hinter
Klüschgarten“ zu wählen. Die Befürchtung, wonach der
Verkehr von der Kreisstraße nicht vor dem Beginn der
Ortschaft rausgebremst‘ werden könnte, verfängt jeden
falls nicht, da sich der Ortseingang — wie oben aufge
zeigt — nach Süden verschiebt.

Festzuhalten bleibt mithin:

Von seiner Struktur her wäre das Baugebiet in der
hier vorgeschlagenen Variante besser und gleich
mäßiger erschlossen, und zwar sowohl im Innern als
auch von außen. Das Verkehrsaufkommen würde
sich gleichmäßiger und verträglicher verteilen, es
fände sich Platz für Besucher und theoretisch böte
die Einmündung von der 1< 33 sogar die Möglichkeit,
das Baugebiet im Bedarfsfalle noch weiter nach Sü
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den zu entwickeln.

4. Wir gehen davon aus, dass die Anbindung und Er
schließung dauerhaft über die K 33Nerlängerte Katze
mer Straße gelingen kann. Die Kosten dürften sich in
einer überschaubaren Größenordnung bewegen und
sind im Verhältnis zu den Kosten der Gesamtmaßnahme
sehr angemessen.

Selbst wenn zu Beginn der Arbeiten im neuen Baugebiet
diese Erschließung/Anbindung noch nicht fertig ausge
baut worden sein sollte, müsste in jedem Fall — und sei
es mittels einer provisorischen Lösung — eine Entlastung
des Hasenweg erfolgen, denn der Bauverkehr für bis
zu 70 Grundstücke kann schlechterdings nicht über
den Hasenweg geführt werden.

Der Unterzeichner kann aus eigener Anschauung über
das (Bau-) Verkehrsaufkommen weit kleinerer Baumaß
nahmen berichten. Die Handwerker gehen größtenteils
rücksichtslos zu Werke, jeder sucht sich den seiner Mei
nung nach angemessenen Weg und Parkplatz. Wenn
‚schweres Gerät“, etwa für die Tiefbau- oder Gartenar
beiten, benötigt wird, kommt es mitunter zu tumuitartigen
Szenen, weil dann gar keine Stellplätze mehr vorhanden
sind und Handwerker, Bauherren, Architekten und Besu
cher froh sein können, ihre Baustelle überhaupt noch zu
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erreichen. Gerade im vorliegenden Falle, in dem der
gesamte Bauverkehr über das Nadelöhr Hasenweg ab
gewickelt werden soll, wird es zu Rückstauungen und
Engpässen kommen. Dass zugleich mit ganzjähriger
Verschmutzung, der Gefahr von Beschädigungen und
einem unzumutbaren Lärmaufkommen in dem Straßen-
abschnitt gerechnet werden muss, kommt noch hinzu.

Wir bitten darum, die vorstehenden Einwendungen
ernsthaft zu bedenken und am besten noch vor Einlei
tung des förmlichen Planaufstellungsverfahrens in die
Planung einfließen zu lassen. Sollte die Verwaltung in

• des an ihrer bisherigen Planung festhalten, kündigen wir
bereits jetzt vorsorglich an, alle Einwendung auch im
Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB vorzubringen, damit
die Mitglieder unserer Mandantin sich nicht die Präklusi
onswirkung des § 3 Abs. 2 5. 2 BauGB mit den daran
anknüpfenden Rechtfolgen vorhalten lassen müssen.

Für eine gemeinsame Erörterung der hiesigen Vorstel
lung — auch außerhalb der förmlichen Abschnitte des
BauGB — steht Ihnen der Unterzeichner selbstverständ
lich gerne zur Verfügung.

Wir bitten höflich um Weiterleitung der vorliegenden Ein
gabe an die mi Rat der Stadt Erkelenz vertretenen Frak
tionen.
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB

Träger: Landwirtschaftskammer Nordrhein
Westfalen, Kreisstelle Heinsberg, Gereonstr. 80,

41747 Viersen
Schreiben vom: 13.07.2016

Es bleibt festzuhalten, dass die Abwägung zulasten der
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zu der

landwirtschaftlichen Nutzung bereits auf Regionalpla-
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen am ASB

nungsebene und im Rahmen des Flächennutzungsplans
ErkelenzKückhoven besteht keine Alternative, der

getroffen worden sind.
Standort ist auch gemäß den Zielen der Raumordnung
gezielt zu entwickeln. Auf agrarstrukturelle Belange wird

Die Stellungnahme der Land-Bezüglich der Kompensationsmaßnahmen haben wir zur
Rücksicht genommen. Die für eine wohnbauliche Nut-

wirtschaftskammer NRW,Kenntnis genommen, dass diese im Plangebiet vorge-
zung aufgrund immissionsrechtlicher Situation nicht

Kreisstelle Heinsberg, wird zurnommen werden sollen und der entstehende Kompensa-
nutzbaren Ausgleichsflächen im Plangebiet, sind auch

Kenntnis genommen.tionsüberschuss dem Ökokonto der Stadt Erkelenz gut-
für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung auf

geschrieben werden soll. Damit wird landwirtschaftliche
grund der Lage und Flächengröße nur eingeschränkt

Fläche über Gebühr für Kompensationsmaßnahmen in
geeignet. Für die Ausgleichsflächen am westlichen

Anspruch genommen, was u.E. § 15 Abs. 3 BNatSchG
Plangebietsrand ist eine mit den Entwicklungszielen

widerspricht. Es ist ein Beispiel dafür, dass Ökokonten
vereinbare landwirtschaftliche Nutzung beabsichtigt.

nicht per se zur Vermeidung der Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen für Kompensationsmaß
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nahmen geeignet sind.

T Träger: NEW Netz GmbH, Postfach Ii 04, —

52501 Geilenkirchen
Schreiben vom: 16.06.16

Gegen den oben genannten Bebauungsplan erheben wir
aus versorgungstechnischer Sicht keine Einwände.

Für die Sicherstellung der öffentlichen Stromversorgung
Zur Sicherstellung der öffentlichen Stromversorgung wird

möchten wir Sie bitten, uns einen Standort für eine Tra-
eine Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung

fostation auszuweisen. Diesen haben wir Ihnen im An-
Elektrizität gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB an dem vor- Der Stellungnahme der NEW

hang markiert. Die Größe der Fläche für eine Trafostati-
geschlagenen Standort am westlichen Rand der Ver- Netz GmbH wird mit Festset

on sollte ca. 3 m x 6 m betragen. Beim Stationsstandod
kehrsfläche südlich der Straße Waldweg festgesetzt. Die zung einer Fläche für Versor

ist es wichtig, dass sich dieser nicht unterhalb von
hier bisher festgesetzte Grünfläche ist zurückzunehmen, gungsanlagen und Beteiligung

Baumkronen befindet. Die mittelspannungsseitige Ver-
es ist darauf zu achten das Baumkronen sich außerhalb in der weiteren Planung ge

sorgung erfolgt vom Hasenweg.
von Stationsfläche und Versorgungstrasse befinden, folgt.
Die NEW Netz GmbH wird an der weiteren Planung

Des Weiteren bitten wir Sie, uns an den weiteren Pla-
auch in der Ausführungsphase beteiligt.

nungsgesprächen frühzeitig zu beteiligen und uns einen
Ausführungstermin mitzuteilen.
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T Träger: Kreis Heinsberg, Amt für Bauen und Woh
nen, 52523 Heinsberg
Schreiben vom: 07.07.2016

Zu der o.g. Bauleitplanung wird wie folgt Stellung ge-
Der Stellungnahme der Unte

nommen:
Für die Versickerung von Niederschlagswasser über die

ren Wasserbehörde wird ge

festgesetzte Versickerungsanlage wird bei der Unteren
folgt, eine wasserrechtliche

Das Gesundheitsamt hat keine Einwendungen er-
Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis bean-

Erlaubnis wird beantragt.

hoben.
tragt.

Die Stellungnahme der Unte

Die Stellungnahme der Unteren Landschaftsbehörde ren Landschaftsbehörde und

Amt für Umwelt und Verkehrsplanung
und Unteren Bodenschutzbehörde/Altlasten wird zur

Unteren Bodenschutzbehör

Kenntnis genommen.
de/Altlasten wird zur Kenntnis

Aus den
Zur frühzeitigen Berücksichtigung des Lärmschutzes bei

genommen.

der Errichtung auch genehmigungsfreier Anlagen, kann
Der Stellungnahme der Unte

- von der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde
wie von der Unteren lmmissionsschutzbehörde ange- ren lmmissionsschutzbehörde

- von der Abgrabungsbehörde
regt, in den Bebauungsplan ein Hinweis auf den 0Leitfa-

wird gefolgt, ein entsprechen

- von der Straßenbaubehörde
den für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei

der Hinweis auf den Leitfaden

stationären Geräten‘ der Bund/Länder-
für die Verbesserung des

des Kreises Heinsberg zu vertretenden Belangen wer-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz — LAI aufge-

Schutzes gegen Lärm bei sta

den gegen die o.g. Bauleitplanung keine Einwendungen
nommen werden.

tionären Geräten“ der

erhoben.
Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Im-
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missionsschutz — LAI ist in
Im Übrigen wird auf Nachfolgendes hingewiesen: den Bebauungsplan aufzu

nehmen.

Untere Wasserbehörde

Für die Versickerung von Niederschlagswasser über die
geplante Versickerungsanlage ist beim Landrat des
Kreises Heinsberg — Untere Wasserbehörde — eine was
serrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Dem Antrag ist
eine Kategorisierung nach Trennerlass des Ministeriums
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz vom 26. Mai 2004 beizufügen. Auskünfte
erhalten Sie bei der Unteren Wasserbehörde unter der
Tel-Nr 02452/136119.

Untere Landschaftsbehörde

Aus Sicht der Unteren Landschaftsbehörde bestehen
keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben.
Die Untere Landschaftsbehörde begrüßt die Festsetzun
gen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP)
zum Artenschutz sowie die Pflanzmaßnahmen innerhalb
des Plangebietes. Sie empfiehlt den Maßnahmen hin
sichtlich Bepflanzung und Artenschutz vollumfänglich zu
entsprechen.
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Untere BodenschuftbehördelAltlasten

Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen liegen mir
zurzeit nicht vor.

Amt für Bauen und Wohnen — Untere Immissions
sc h utzbeh örde

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen
das o.g. Vorhaben keine Bedenken, wenn die nachfol
genden Auflagen in der textlichen Festsetzung des Be
bauungsplanes übernommen werden:

1. Geräuschimmissionen

Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und
Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie Block
heizkraftwerken hat unter Beachtung des „Leitfaden für
die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei statio
nären Geräten‘ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft
für Immissionsschutz — LAI (www.lai
immissionsschutz.de) zu erfolgen.

Weitere Anregungen oder Bedenken werden nicht vor
getragen.
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Nr.F

4 Bezirksregierung Arnsberg, Poäh
44025 Dortmund
Schreiben vom 08.07.2016

Zu den bergbaulichen Verhältnissen im Planbereich er- Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg zu verlie

halten Sie folgende Hinweise und Anregungen: henen Bergwerksfeldern und zu den Auswirkungen von
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlentagebaus wer- Die Stellungnahme der Be

Der Bebauungsplanbereich liegt über dem auf Steinkoh- den zur Kenntnis genommen. Die RWE Power AG und zirksregierung Arnsberg wirdle verliehenen Bergwerksfeld Rombach 8“ sowie über der Erftverband wurden im Rahmen der Aufstellung des zur Kenntnis genommen, einden auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Uni
on 19“ und „Union 20“. Bebauungsplanes beteiligt. In den Bebauungsplan ist ein Hinweis zu der durch den

Hinweis bereits aufgenommen, dass das Plangebiet im Braunkohlentagebau beding
Eigentümer der Bergwerksfelder Rombach 8‘ und Bereich der durch den Braunkohlentagebau bedingten ten Grundwasserbeeinflus
Rombach 12“ ist die inzwischen insolvente Firma Con- Gmndwasserbeeinflussung und im Einwirkungsbereich sung ist in den Bebauungs
cordia Bergbau AG. des früheren Steinkohlenbergaus liegt. plan bereits aufgenommen.

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Un- Die RWE Power AG und der Er[tverband wurden an der
terlagen (Differenzenpläne mit Stand: 1.102012 aus Planung beteiligt.
dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grund
wasserabsenkung, des Sammelbescheides — Az.:
61.42.63 — 2000 -1) von durch Sümpfungsmaßnahmen
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des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserab
senkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden
folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von
Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stock
werk, 9B, 8, 7, 6D, 2 — 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Köl
ner Scholle.

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch
den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue,
noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben.
Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstän
de im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach
heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen.
Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümp
fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu
erwarten.
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den
Baunkohlentagebau als auch bei einem späteren
Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bo
denbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten
geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesober
fläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurab
stände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen
sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung
finden.

Soweit noch nicht erfolgt, empfehle ich Ihnen diesbezüg
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lich und zu bergbaulichen Planungen eine Anfrage an
die bergbautreibende RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in
50935 Köln sowie für konkrete Grundwasserdaten an
den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim,
zu stellen.

5 LVR, Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland,
Endenicher Str. 133, 53115 Bonn
Schreiben vom: 26.07.2016

Für das Plangebiet wurde in 2015 eine Prospektion zur

Vielen Dank für die Zusendung der Planungsunterlagen, systematischen Untersuchung und Ermittlung der Belan
aber ich bitte die verspätete Stellungnahme zu entschul- ge des Bodendenkmalschutzes mit Sondagen durch die Dem Belang der Wohnge
digen. LVR-Außenstelle Nideggen durchgeführt (NW 2015 / bietsentwicklung- und Versor

0003). gung wird ein Vorrang vor
In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10002/2 ist Erhalt und Sicherung der Bo
in Kapitel 8. auf die archäologische Bedeutung des Im Abschlussbericht vom 11.06.2015 wird das Untersu- dendenkmäler eingeräumt.
Plangebietes hingewiesen worden und dass das LVR- Die Sicherstellung der wis
Amt für Bodendenkmalpflege im Zuge der Abwägung

chungsergebnis der Prospektion wie folgt zusammenge- senschaftlichen Untersu
prinzipiell eine Ausgrabung der bandkeramischen Sied- fasst: chung, Bergung von archäo
Iungsreste nicht ablehnt. In einem Schreiben vom logischen Funden und Doku
27.07.2015 wies Frau Ermert darauf hin, dass dies unter „Aus dem Plangebiet waren, abgesehen von einer ein- mentation der Befunde erfolgt
Anwendung des § 29 DSchG dann zu erfolgen hat. zelnen mittelalterlichen Scherbe, bisher keine Funde nach § 13,29 DSchG NW.

bekannt, die auf archäologische Fundplätze hätten
In Ihrem Umweltbericht und in den Hinweisen zum Be- schließen lassen. Durch die Sachverhaltsermittlung der
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bauungsplan wird aber nur auf die § 15,16 DSchG NRW Außenstelle Nideggen des LVR-Amtes für Bodendenk
hingewiesen, was erfahrungsgemäß zu einer Zerstörung maipflege im Rheinland konnte gezeigt werden, dass in
des Bodendenkmals führt, da in der Regel keine Mel- der östlichen Hälfte und in der Mitte — von einem Kolluvi
dungen von Bodendenkmälern erfolgen. um überdeckt — mit einem bisher nicht bekannten linear

bandkeramischen Siedlungsplatz gerechnet werden
Ich bitte Sie den Bebauungsplan dementsprechend zu
ändern, dass eine Ausgrabung der bandkeramischen muss.

Siedlung sichergestellt wird. Falls dies nicht mehr mög
lich ist, ist eine Eintragung der bandkeramischen Sied- Römische Flurgräben und Gruben ganz im Nordwesten

lung erforderlich, da die bisherigen Ergebnisse bereits des Plangebietes sprechen dafür, dass sich der Randbe

die Kriterien eines Bodendenkmals erfüllen, reich eines römischen Siedlungsplatzes, vermutlich einer
Villa rustica, von Nordwesten in das Plangebiet erstreckt.

Schützengräben des Zweiten Weltkriegs wurden in der
Mitte und der westlichen Hälfte des Plangebietes erfasst.
Weitere Befunde des 19.120. Jahrhunderts in den Schnit
ten Stelle 9 und 10 scheinen sich am bestehenden Stra
ßenverlauf der K33 zu orientierten. Möglicherweise ge
ben Archivunterlagen hierzu weitere Informationen. Hier
wurde auch der Ausschnitt einer wohl in das 19, Jahr
hundert zu datierenden Mergelgrube erfasst.“

Die archäologische Bewertung des LVR - Amt für So
dendenkmalpflege vom 21 .07.2015 kommt zu folgenden
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Ergebnis:

„Innerhalb der insgesamt 25x7 m großen Sondagen
wurden insgesamt 69 Befunde von der Jungsteinzeit bis
in die jüngste Vergangenheit aufgedeckt.

Insgesamt 35 vorgeschichtliche (Jungsteinzeit und Me
tallzeit) Gruben und Pfostengruben, die vorwiegend im
Osten des Plangebietes gefunden wurden, lassen auf
Siedlungen dieser Zeitstellungen schließen. 7 Gruben
und Gräben datieren in die römische Zeit. Aufgrund des
kleinen Ausschnitts der Sondagen können bislang keine
klaren Aussagen darüber gemacht werden, um was für
Siedlungsbefunde es sich hier gehandelt hat. Die Grä
ben könnten Hinweise auf römische Flurrelikte sein.
Darüber hinaus wurden noch Schützengräben des II.
Weltkrieges aufgedeckt.“

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse sind Konflikte
zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen
des Bodendenkmalschutzes zu erkennen.

In der Abwägung n. § lAbs, 7 BauGB sind die Belange
des Bodendenkmalschutzes gemäß § 1 Abs. 6 BauGB
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zu berücksichtigen. An der Erhaltung und Sicherung
sowie sinnvollen Nutzung der Bodendenkmäler besteht
ein öffentliches Interesse ( 7,8 11 DSchG NW). Die
Aufstellung des Bebauungsplanes und Entwicklung des
hiermit geplanten Wohngebietes ist zur Wohnraumver
sorgung und gezielten Entwicklung am Siedlungs
schwerpunkt Kückhoven erforderlich. Die Flächenaus
dehnung vermuteter Bodendenkmäler und Fundplätze
umfasst einen erheblichen Anteil der geplanten Wohn
gebietsfläche, so dass eine sinnvolle Entwicklung und
Nutzung bei Erhalt und Sicherung von Bodendenkmälern
nicht möglich ist. Alternative Wohngebietsstandorte ste
hen für stehen für die Odslage Kückhoven für eine aktu
elle und mittelfristige Wohnraumversorgung nicht zur
Verfügung. Dem belang der Wohngebietsentwicklung
und Versorgung wird daher im Bereich der überbauba
ren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen ein Vor
rang vor Erhalt und Sicherung der Bodendenkmäler
eingeräumt. Eine wissenschaftliche Untersuchung, Aus
grabung und Dokumentation der Bodendenkmaler als
Sekundärquelle ist nach Maßgabe einer Erlaubnis n. §
13, 29 DSchG NW vor Beginn der Baumaßnahmen
durchzuführen. Die archäologischen Maßnahmen und
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lfd.
Nr.

Stellungnahme Abwagungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag

weitere notwendige Untersuchungen der Flächen für
bauliche und verkehrliche Nutzungen werden in Abspra
che mit den Denkmalbehörden und dem LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland vorgenommen. Ein
Hinweis im Bebauungsplan zur Sicherstellung der wis
senschaftlichen Untersuchung, Bergung von Funden und
Dokumentation der Befunde gemäß § 13, 29 DSchG
NW wird in den Bebauungsplan aufgenommen. Ein Hin
weis über die Meldepflicht und das Veränderungserbot
bei der Entdeckung von Bodendenkmälern gemäß §
15,16 DSchG NW ist bereits auf der Planurkunde und in
der Begründung vermerkt.
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Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/197/2017
öffentlich

12.04.2017
Amt 30 Christiane Englert

Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung 
von Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt 
Erkelenz (Parkgebührenordnung) vom 19.12.2001 in der Fassung der 
4. Änderung vom 01.04.2009
Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für Parkuhren 
und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkgebührenordnung) wurde zu-
letzt durch Ratsbeschluss vom 01.04.2009 geändert.

Am 22.02.2017 hat der Rat die Einführung der „Brötchentaste“ an den vorhandenen 
Parkscheinautomaten beschlossen, die in den mittels Parkscheinpflicht bewirtschaf-
teten Parkzonen die Möglichkeit schafft, für 15 Minuten kostenlos zu parken. Gleich-
zeitig wurde eine Gebührenerhöhung beschlossen. Die Parkgebühr soll je 10 Minu-
ten Parkzeit 0,10 EUR betragen. 

Der Auftrag zur Umrüstung der Parkscheinautomaten wurde am 11.04.2017 durch 
das Rechts- und Ordnungsamt erteilt. Die Umrüstung der Parkscheinautomaten wird 
voraussichtlich 6 bis 8 Wochen in Anspruch nehmen.

Durch die Einführung der Brötchentaste und zeitgleiche Erhöhung der Parkgebühren 
ist eine Anpassung der Parkgebührenordnung erforderlich. 

In der Änderung der Parkgebührenordnung wurde auch die Möglichkeit zur Überwa-
chung und Zahlung der Parkgebühren im Rahmen des zum 01.04.2017 für eine 4-
jährige Testphase eingeführten „Handyparkens“ erfasst. 

§ 1 Abs. 2 der Parkgebührenordnung erhält folgende Fassung:
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(2) Die Überwachung der Parkzeit auf gebührenpflichtigen Parkplätzen erfolgt 
grundsätzlich durch Parkscheinautomaten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
der Überwachung der Parkzeiten im Rahmen des Handyparkens. 

§ 3 der Parkgebührenordnung wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Parkgebühr beträgt grundsätzlich je 10 Minuten Parkzeit 0,10 EUR für alle 
gebührenpflichtigen öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet Erkelenz.

(2) Die Parkgebühr ist durch Lösen eines Parktickets an einem Parkscheinauto-
maten oder durch Nutzung des Handyparkens zu entrichten.

(3) Für eine Kurzparkdauer von 15 Minuten kann im Bereich der Parkscheinauto-
maten durch Betätigen der „Brötchentaste“ und im Rahmen des Handypar-
kens kostenlos geparkt werden.

Gleichzeitig mit dieser Änderung wurde die Parkgebührenordnung und das 
Parkraumbewirtschaftungskonzept (Anlage zu § 2 der Parkgebührenordnung) insge-
samt überprüft und entsprechend aktualisiert. Folgende Änderungen wurden vorge-
nommen:

1. Da die Überwachung der Parkzeit ausschließlich mittels Parkschein eines 
Parkscheinautomaten für die Dauer der zulässigen Parkzeit erfolgt, wird der 
Titel der Gebührenordnung in „Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festset-
zung von Gebühren für Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkge-
bührenordnung)“ abgeändert. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „oder ei-
ner Parkuhr“ gestrichen.

2. In § 1 Abs. 2 der Parkgebührenordnung wird Satz 2 („Auf der Brückstraße sind 
Parkuhren zur Überwachung installiert.“) gestrichen.

3. In der Anlage zu § 2 Ziffer I und Ziffer VII der Parkgebührenordnung wird der 
„Heinrich-Jansen-Weg“ gestrichen, da dieser Parkplatz aufgrund der Errich-
tung eines Lebensmittelmarktes nicht mehr zur Verfügung steht. Eingefügt 
wird die „Atelierstraße auf dem Teilstück zwischen Kölner Straße und Hein-
rich-Jansen-Weg“.

4. In der Anlage zu § 2 Ziffer II und Ziffer VI wird der „Bahnhofsvorplatz“ einge-
fügt.

5. In der Anlage zu § 2  Ziffer III werden die Straßen „Am Stadtpark“ und „Park-
weg“ angefügt. Dort wurden im Rahmen des Straßenausbaues neue Parkplät-
ze geschaffen.

Die Bekanntmachung der Änderung der Parkgebührenordnung soll unmittelbar nach 
Abschluss der Umrüstung der Parkscheinautomaten erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die als Anlage beigefügte 5. Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur 
Festsetzung der Gebühren für Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz vom 
19.12.2001 (Parkgebührenordnung) wird beschlossen.“ 
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Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für die Umrüstung der Parkscheinautomaten betragen insgesamt 11.500 
EUR. Hierzu erhält die Stadt Erkelenz einen Zuschuss des Gewerberinges von 3.000 
EUR brutto.

Die Mehreinnahmen aufgrund der Gebührenerhöhung können zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht beziffert werden.

Anlage:
Entwurf der 5. Änderung der allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von 
Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz (Parkge-
bührenordnung) vom 19.12.2001



 

- Entwurf   - 
 

Allgemeinverbindliche Anordnung 
zur Festsetzung von Gebühren für Parkscheinautomaten 

in der Stadt Erkelenz 
(Parkgebührenordnung) 

vom 19.12.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom ………….. 
 
 
 
Aufgrund § 6 a Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz vom 19.12.1952 (BGBl. I S 837), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.1998 (BGBl. I S. 810), und § 1 Verordnung 
über die Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6 Abs. 6 und 7 
Straßenverkehrsgesetz (GV NRW S. 48/SGV NRW 92) in Verbindung mit § 38 lit. b 
Gesetz über Aufgabe und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 
528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.1994 (GV. NRW S. 1115 / SGV NRW 
S. 2060), wird von der Stadt Erkelenz als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Beschluss des Rates der Stadt Erkelenz vom 19. Dezember 2001 für das Stadtgebiet 
Erkelenz folgende Parkgebührenordnung erlassen: 
 

§ 1 
 

(1) Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur mittels Parkschein 
eines Parkscheinautomaten für die Dauer der zulässigen Parkzeit möglich ist, 
werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben. § 13 
Abs. 1 S. 2 f. und Abs. 3 Straßenverkehrsordnung bleiben unberührt. 

 
(2) Die Überwachung der Parkzeit auf gebührenpflichtigen Parkplätzen erfolgt 

grundsätzlich durch Parkscheinautomaten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
der Überwachung der Parkzeiten im Rahmen des Handyparkens.  

 
§ 2 

 
Die Parkzeitregelung wird vom Bürgermeister – Straßenverkehrsbehörde – 
angeordnet. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird als Anlage zu dieser 
Parkgebührenordnung bekannt gemacht.  
 

§ 3 
 
(1) Die Parkgebühr beträgt grundsätzlich je 10 Minuten Parkzeit 0,10 Euro für alle 

gebührenpflichtigen öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet Erkelenz.  
 

(2) Die Parkgebühr ist durch Lösen eines Parktickets an einem 
Parkscheinautomaten oder durch Nutzung des Handyparkens zu entrichten.  
 

(3) Für eine Kurzparkdauer von 15 Minuten kann im Bereich der 
Parkscheinautomaten durch Betätigen der „Brötchentaste“ und im Rahmen 
des Handyparkens kostenlos geparkt werden. 

 
§ 4 

 
Diese Parkgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 



Anlage zu § 2 der Allgemeinverbindlichen Anordnung zur Festsetzung von 
Gebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt Erkelenz 
 
I.  Gebührenpflichtige Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf zwei 

Stunden: 
 
 Aachener Straße 
 Kirchstraße 
 Johannismarkt 
 Burgstraße 
 Gasthausstraße 
 Franziskanerplatz 
 Südpromenade 
 Atelierstraße auf dem Teilstück zwischen Kölner Str. u. Heinrich-Jansen-Weg 
 Hermann-Josef-Gormanns-Straße 
 Parkdeck Ostpromenade 
 Ostpromenade rund um das Parkdeck 
  

Bewirtschaftungszeitraum:  mo – fr 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 
II.  Gebührenpflichtige Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf eine 

Stunde 
 
 Ostpromenade 
 Konrad-Adenauer-Platz (vor Geldinstitut) 
 Tenholter Straße 
 Brückstraße 
 Markt 
 Kölner Straße  
 Bahnhofsvorplatz 
  

Bewirtschaftungszeitraum:  mo – fr 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 
III. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf 3 Stunden 

durch Parkscheibenregelung 
  

Zehnthofweg zwischen Gasthausstraße und Westpromenade 
 Anton-Raky-Allee zwischen Theodor-Körner-Straße und Mühlenstraße 
 Theodor-Körner-Straße (mit Ausnahme der dem Stadtpark  gegenüber-
 liegenden Straßenseite) 
 Mühlenstraße zw. M.-Luther-Platz und A.-Raky-Allee 
 Am Stadtpark 
  Parkweg 
   

Bewirtschaftungszeitraum:  mo – fr 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
sa  9.00 Uhr - 14.00 Uhr 

 
IV. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf zwei 

Stunden durch Parkscheibenregelung 
 
 Anton-Raky-Allee zwischen Konrad-Adenauer-Platz u. Theodor-Körner-Straße 
 Roermonder Straße 
 Nordpromenade 
 Freiheitsplatz 



 Parkplatzerweiterung Dr.-Josef-Hahn-Platz 
  

Bewirtschaftungszeitraum:  mo – fr 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
       sa        9.00 Uhr - 14.00 Uhr 
 
V. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf 1 1/2 

Stunden durch Parkscheibenregelung 
 
 Parkbuchten Goswinstraße (vor ärztlicher Notdienstpraxis) 
 
VI. Gebührenfreie Parkplätze mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf eine 

Stunde durch Parkscheibenregelung 
  

Aachener Straße (vor dem Kiosk) 
 Atelierstraße / Ecke Tenholter Straße 
 Bahnhofsvorplatz 
 Besucherparkplätze Stadtverwaltung Johannismarkt (Hinterausgang) 
  

Bewirtschaftungszeitraum:  mo – fr 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
       sa        9.00 Uhr - 14.00 Uhr 
 
VII. Gebührenfreiheit auf ansonsten gebührenpflichtigen Parkplätzen an 
 Samstagen 
 
 a. mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf zwei Stunden durch 
  Parkscheibenregelung 

 
Aachener Straße 
Kirchstraße 
Johannismarkt 
Burgstraße 
Gasthausstraße 
Franziskanerplatz 
Südpromenade 
Hermann-Josef-Gormanns-Straße 
Atelierstraße auf dem Teilstück zwischen Kölner Str. u. Heinrich-
Jansen-Weg 
Parkdeck Ostpromenade 
Ostpromenade rund um das Parkdeck 
 
Bewirtschaftungszeitraum:   9.00 Uhr - 14.00 Uhr 

 
b. mit Begrenzung der Höchstparkdauer auf eine Stunde durch 

Parkscheibenregelung 
 
Brückstraße 
Ostpromenade 
Konrad-Adenauer-Platz (vor Geldinstitut) 
Tenholter Straße 
Bahnhofsvorplatz 
Markt 
Kölner Straße 
 
Bewirtschaftungszeitraum:   9.00 Uhr - 14.00 Uhr 



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/198/2017
öffentlich

29.03.2017
Amt 30 Leo Lenzen-Polmans

Benennung von neu zu erstellenden Straßen im Bereich des Bebau-
ungsplanes XXII "Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Ober-
westrich, Berverath" für Kuckum (neu) und Unter-/Oberwestrich (neu)
Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.04.2017 Hauptausschuss

Tatbestand:
Im Zusammenhang mit der Realisierung des durch den Bebauungsplan XXII „Um-
siedlung Keyenberg, Kuckum, Unter- / Oberwestrich, Berverath“ ausgewiesenen 
Baugebietes nördlich von Borschemich (neu), das zur neuen Heimat der von der Um-
siedlung betroffenen Bürger werden soll, sind die in den neuen Ortsteilen Kuckum 
(neu) und Unter- bzw. Oberwestrich (neu) zu erstellenden Straßen u.a. als Grundla-
ge für eine vorzunehmende Hausnummerierung zu benennen.
Für die Ortsteile Keyenberg (neu) und Berverath (neu) hat der Hauptausschuss be-
reits am 15.09.2016 die vorgeschlagenen Namensgebungen beschlossen.

Der Bezirksausschuss Keyenberg / Venrath / Borschemich hat in seiner Sitzung am 
28.03.2017 über die aus der Runde des Bürgerbeirates erstellten Benennungswün-
sche beraten und schlägt vor, nachfolgende Straßennamen zu verwenden.
Um den Bezug zur „alten Heimat“ zu erhalten, sollen überwiegend die Straßennamen 
aus den Umsiedlungsstandorten beibehalten werden. 
Damit es aber in der Praxis durch die gleichzeitige Verwendung der alten Straßenna-
men in den neuen Baugebieten wie auch in den Umsiedlungsstandorten nicht zu Zu-
ordnungsschwierigkeiten und Verwechslungen (z.B. bei der Postzustellung) kommt, 
sollen die neuen Straßen den nachgestellten Zusatz „(neu)“ erhalten (z.B. Dr. - Hen-
richs - Weg (neu) 2), solange die Straßen in den Altorten noch existent sind.
Lage und Verlauf der einzelnen neuen Straßen sind in den beigefügten Plänen an-
hand von Ziffern dargestellt. 

Die Namensvorschläge lauten für:
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Kuckum (neu)
Ziffer im Plan

Dr. - Henrichs - Weg (neu) 28
Egidius - Post - Weg (neu) 33
Helmut - Clever - Weg 32
In Kuckum (neu) 25
Kuckumer Acker (neu) 26
Kuckumer Niersstraße (neu) 31
Kuckumer Quellenweg (neu) 24
Kuckumer Teichstraße (neu) 23
Wilhelm - Ohlert - Weg (neu) 27
Zur Kuckumer Festwiese 34
Zur Kuckumer Mühle 29
Zur Niersquelle 30

Ober- / Unterwestrich (neu)
Ziffer im Plan

Oberwestrich (neu) 20
Unterwestrich (neu) 22
Zourshof 21

Die Verwaltung schlägt vor, den Vorschlag des Bezirksausschusses zu übernehmen 
und zu beschließen.

Gemäß § 3 Absatz 5 Buchstabe b der Zuständigkeitsordnung der Stadt Erkelenz 
vom 16.12.2015 entscheidet der Hauptausschuss auf Vorschlag der Bezirksaus-
schüsse über die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen in eigener Zuständig-
keit.

Beschlussentwurf:
„Entsprechend den Darstellungen der Lage und des Verlaufs in dem dem Original 
der Niederschrift als Anlage beigefügten Plan der Umsiedlungsbaugebiete ´Kuckum 
(neu)´,´Ober- / Unterwestrich (neu)´ werden für die dort zu erstellenden Straßen fol-
gende Namen beschlossen:

Kuckum (neu)
Ziffer im Plan

Dr. - Henrichs - Weg (neu) 28
Egidius - Post - Weg (neu) 33
Helmut - Clever - Weg 32
In Kuckum (neu) 25
Kuckumer Acker (neu) 26
Kuckumer Niersstraße (neu) 31
Kuckumer Quellenweg (neu) 24
Kuckumer Teichstraße (neu) 23
Wilhelm - Ohlert - Weg (neu) 27
Zur Kuckumer Festwiese 34
Zur Kuckumer Mühle 29
Zur Niersquelle 30
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Ober- / Unterwestrich (neu)
Ziffer im Plan

Oberwestrich (neu) 20
Unterwestrich (neu) 22
Zourshof 21

Der Zusatz „(neu)“ bei den vorgenannten Straßennamen wird bis zum Wegfall na-
mensgleicher Straßen in den Umsiedlungsstandorten geführt.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss praxisnah umzusetzen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Benennungsübersichtsplan Kuckum (neu), Ober- / Unterwestrich (neu)





Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen-
schaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/380/2017
öffentlich

04.04.2017
Amt 20 Kämmerer Norbert 
Schmitz

Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes 2016 gemäß § 95 (3) GO 
NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Entwurf des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr 2016 wurde 
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW formgerecht am 04. April 2017 vom Stadtkämmerer auf-
gestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag bestätigt. Nach § 95 Abs. 3 S. 2 GO 
NRW leitet der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlus-
ses 2016 hiermit dem Rat zur Feststellung zu. 

Der Rat übergibt den Entwurf des Jahresabschlusses dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss. Dieser hat den Jahresabschluss nach § 101 GO NRW zu prüfen und bedient 
sich zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung (Rechnungsprü-
fungsamt). 

Zum Zahlenwerk des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 ist auszuführen:

Aufwendungen von insgesamt 100.476.128,83 € stehen Erträge von 101.146.008,08 
€ gegenüber. Das Jahresergebnis beträgt demnach +669.879,25 €. Der Jahresüber-
schuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichrücklage hat 
nach der Zuführung einen Bestand i. H. v. 11.223.161,02 €.

Die Ergebnisplanung mit einem prognostizierten Jahresergebnis von -3.290.000,00 € 
konnte in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 669.879,25 € 
(Jahresüberschuss des Vorjahres: 79.462,36 €) um 3.959.879,25 € verbessert wer-
den.

Ursächlich für diese Verbesserung war in erster Linie die deutliche Zunahme der or-
dentlichen Erträge um 4.591.403,80 €. Damit konnte die Steigerung der ordentlichen 
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Aufwendungen um 1.410.709,27 € kompensiert werden. Daneben hat sich das Fi-
nanzergebnis um 779.184,72 € gegenüber der Planung verbessert. Die Ermittlung 
der Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen gegenüber der Haushaltspla-
nung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung Haushaltsansatz Ist-Ergebnis +/-
Steuern und ähnliche Abgaben 50.288.579,00 51.500.896,31 +1.212.317,31
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

17.030.965,00 17.446.830,32 +415.865,32

Sonstige Transfererträge 808.900,00 1.005.318,96 +196.418,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.053.578,00 8.903.650,79 -149.927,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte 472.370,00 509.115,16 +36.745,16
Kostenerstattungen und Kostenum-la-
gen

6.685.309,00 9.208.259,67 +2.522.950,67

Sonstige ordentliche Erträge 5.487.964,00 5.748.450,43 +260.486,43
Aktivierte Eigenleistungen 280.000,00 376.547,16 +96.547,16
Summe der ordentlichen Erträge 90.107.665,00 94.699.068,80 +4.591.403,80
Personalaufwendungen 22.346.200,00 22.235.558,80 -110.641,20
Versorgungsaufwendungen 4.426.645,00 3.124.290,90 -1.302.354,10
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

17.266.916,00 18.556.603,05 +1.289.687,05

Bilanzielle Abschreibungen 7.575.600,00 7.697.480,66 +121.880,66
Transferaufwendungen 41.041.981,00 41.492.553,97 +450.572,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.823.858,00 6.785.421,89 +961.563,89
Summe der ordentlichen
Aufwendungen

98.481.200,00 99.891.909,27 +1.410.709,27

= ordentliches Ergebnis -8.373.535,00 -5.192.840,47 +3.180.694,53
Finanzerträge 5.965.935,00 6.446.939,28 +481.004,28
Finanzaufwendungen 882.400,00 584.219,56 -298.180,44
Finanzergebnis 5.083.535,00 5.862.719,72 +779.184,72
Jahresergebnis -3.290.000,00 669.879,25 +3.959.879,25

In der Finanzrechnung verbesserte sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln ge-
genüber  der Planung um 3.646.212,24 €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätig-
keit verbesserte sich dabei um 4.719.220,11 €, der Saldo aus der Investitionstätigkeit 
um 3.258.154,67 €, während sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit um 
4.331.162,54 € verschlechterte. Unter Berücksichtigung der Mittelveränderungen 
beim Städtischen Abwasserbetrieb und den „fremden Finanzmitteln“ ergeben sich 
dadurch zum 31.12.2016 die in der Bilanz aufgeführten liquiden Mittel von 
7.826.963,69 € (Vorjahr: 7.840.642,11 €).

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Vermögen der Stadt Erkelenz ausgewiesen, das 
sich zum 31.12.2016 auf 410.634.119,96 € (Vorjahr: 408.617.458,14 €) beläuft. Es 
hat sich somit im Jahre 2016 um 2.016.661,82 € erhöht. Die Passivseite umfasst das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital hat sich um 759.697,90 € 
auf 202.337.064,36 € erhöht. Die Sonderposten wurden mit 125.553.773,97 € bilan-
ziert, was einer Erhöhung um 1.449.099,86 € entspricht. Die Rückstellungen stiegen 
von 53.522.357,21 € um 971.847,24 € auf 54.494.204,45 € und die Rechnungsab-
grenzungsposten stiegen um 195.864,81 € auf 9.145.699,37 €. Die Verbindlichkeiten 
konnten erfreulicherweise um 1.359.847,99 € auf 19.103.377,81 € zum 31.12.2016 
reduziert werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„1. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist vom Bürgermeister formgerecht 

zugeleitet worden.
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 2. Zur Prüfung gem. § 101 GO NRW wird der Entwurf des Jahresabschlusses 
hiermit an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen, der sich zur Durch-
führung dieser Prüfarbeiten der örtlichen Rechnungsprüfung bedient (§ 101 
Abs. 8 GO NRW).“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Entwurf des Jahresabschlusses 2016 (wird unmittelbar der örtlichen Rechnungsprü-
fung zugeleitet)



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen-
schaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/381/2017
öffentlich

19.04.2017
Amt 20 Kämmerer Norbert 
Schmitz

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sowie von 
erheblichen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächti-
gungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Zurzeit liegen keine zustimmungsbedürftigen Geschäftsvorfälle vor.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen-
schaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/382/2017
öffentlich

10.04.2017
Amt 20 Michael Wirtz

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW in der Zeit vom 31.01.2017 bis 
07.04.2017
Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.04.2017 Hauptausschuss
03.05.2017 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugegangen, auf die ver-
wiesen wird.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Von den in der Zeit vom 31.01.2017 - 07.04.2017 getroffenen Entscheidungen des 
Kämmerers zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Zeit vom 
31.01.2017 -  07.04.2017
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